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 Gesetzentwurf
 der Fraktionen der CDU/CSU und FDP

 Entwurf eines Gesetzes zur Verkürzung der Aufbewahrungsfristen
 sowie zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften

 A.  Problem und Ziel

 Das  im  Vermittlungsausschuss  gescheiterte  Jahressteuergesetz  2013  enthielt  wich-
 tige  Entlastungsmaßnahmen  für  Bürger  und  Wirtschaft.  Mit  dem  Amtshilfe-
 richtlinie-Umsetzungsgesetz  wurde  kurzfristig  nur  der  fachlich  –  insbesondere
 EU-rechtlich  –  zwingend  erforderliche  Gesetzgebungsbedarf  umgesetzt.  Weitere
 Regelungen sollen nun mit diesem neuen Gesetz folgen.

 B.  Lösung

 Das  Gesetz  dient  der  Umsetzung  von  Maßnahmen,  die  noch  in  dieser  Legis-
 laturperiode  geregelt  werden  sollten.  Insbesondere  wird  die  Verkürzung  der
 Aufbewahrungsfristen  nach  der  Abgabenordnung,  dem  Umsatzsteuergesetz
 und  dem  Handelsgesetzbuch  als  eine  wichtige  Maßnahme  des  Bürokratie-
 abbaus  erneut  eingebracht.  Allein  diese  Maßnahme  führt  zu  einem  Einsparpo-
 tential  für  die  Unternehmen  von  rund  2,5  Mrd.  Euro  jährlich.  Der  Nationale
 Normenkontrollrat  hat  diese  Maßnahme  in  seiner  Stellungnahme  zum  Jahres-
 steuergesetz  2013  vom  19.  Juni  2012  ausdrücklich  begrüßt,  da  sie  „einen  erheb-
 lichen  Beitrag  zur  Reduzierung  des  Erfüllungsaufwandes  der  Wirtschaft  leis-
 tet“.  Der  Verfahrensvereinfachung  für  Arbeitnehmer  und  Finanzverwaltung
 dient  die  längere  Geltungsdauer  eines  Freibetrags  im  Lohnsteuerabzugsverfah-
 ren.  Zu  den  weiteren  entlastenden  Maßnahmen  gehören  z.  B.  die  Umsatzsteuer-
 befreiungen  für  rechtliche  Betreuer,  Bühnenregisseure  und  -choreographen  so-
 wie  die  Steuerbefreiung  des  Taschengeldes  bei  zivilen  Freiwilligendiensten.
 Darüber  hinaus  werden  die  Steuerbefreiungsvorschriften  für  freiwilligen  Wehr-
 dienst Leistende und Reservisten angepasst.

 C.  Alternativen

 Keine.  Einzelheiten  ergeben  sich  aus  dem  allgemeinen  Teil  der  Gesetzes-
 begründung.
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D.  Haushaltsausgaben

 (Steuermehr-/-mindereinnahmen (–) in Mio.  Euro)

 1)  Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12  Monaten

 Im Einzelnen siehe allgemeine Begründung.

 Für die Verwaltung ändert sich der Aufwand durch

 –  die  zweijährige  Geltungsdauer  der  im  Lohnsteuerabzugsverfahren  zu  be-
 rücksichtigenden Freibeträge;

 –  die  Einführung  eines  Umsatzsteuer-Vergütungsverfahrens  für  Leistungen  an
 europäische Forschungsinfrastrukturkonsortien.

 E.  Weitere Kosten

 Für  die  Wirtschaft,  insbesondere  die  mittelständischen  Unternehmen,  enthält
 die  Verkürzung  der  Aufbewahrungsfristen  eine  jährliche  Entlastung  von  bis  zu
 2,5  Mrd.  Euro  jährlich.  Daneben  entstehen  für  die  Wirtschaft  keine  signifikan-
 ten weiteren Kosten.

 Auswirkungen  auf  Einzelpreise  und  das  Preisniveau,  insbesondere  auf  das  Ver-
 braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

 Gebiets-
 körperschaft

 Volle Jahres-
 wirkung1)

 Kassenjahr

 2013  2014  2015  2016  2017

 Insgesamt  –250  –125  –265  –1  050  –1  050  –1  050

 Bund  –143  –65  –141  –518  –518  –518

 Länder  –77  –48  –94  –403  –403  –403

 Gemeinden  –30  –12  –30  –129  –129  –129
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Entwurf eines Gesetzes zur Verkürzung der Aufbewahrungsfristen
 sowie zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften

 Vom …
 Der  Bundestag  hat  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  das
 folgende Gesetz beschlossen:

 Inhaltsübersicht

 Artikel 1  Änderung des Einkommensteuergesetzes

 Artikel 2  Änderung des Gewerbesteuergesetzes

 Artikel 3  Änderung des Umsatzsteuergesetzes

 Artikel 4  Änderung der Abgabenordnung

 Artikel 5  Änderung  des  Einführungsgesetzes  zur  Abga-
 benordnung

 Artikel 6  Änderung des Handelsgesetzbuchs

 Artikel 7  Änderung  des  Einführungsgesetzes  zum  Han-
 delsgesetzbuch

 Artikel 8  Änderung des Bundeskindergeldgesetzes

 Artikel 9  Änderung  des  Erbschaftsteuer-  und  Schen-
 kungsteuergesetzes

 Artikel 10  Änderungen  zur  weiteren  Verkürzung  der  Auf-
 bewahrungsfristen  nach  dem  Handelsgesetz-
 buch,  der  Abgabenordnung  und  dem  Umsatz-
 steuergesetz

 Artikel 11  Inkrafttreten

 Artikel 1

 Änderung des Einkommensteuergesetzes

 Das  Einkommensteuergesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  8.  Oktober  2009  (BGBl.  I  S.  3366,
 3862),  das  zuletzt  durch  Artikel  2  des  Gesetzes  vom
 21.  März  2013  (BGBl.  I  S.  556)  geändert  worden  ist,  wird
 wie folgt geändert:

 1.  §  3 Nummer  5 wird wie folgt gefasst:

 „5.  a)  die  Geld-  und  Sachbezüge,  die  Wehrpflichtige
 während  des  Wehrdienstes  nach  §  4  des  Wehr-
 pflichtgesetzes erhalten,

 b)  die  Geld-  und  Sachbezüge,  die  Zivildienstleis-
 tende nach §  35 des Zivildienstgesetzes erhalten,

 c)  der  nach  §  2  Absatz  1  des  Wehrsoldgesetzes  an
 Soldaten  im  Sinne  des  §  1  Absatz  1  des  Wehr-
 soldgesetzes gezahlte Wehrsold,

 d)  die  an  Reservistinnen  und  Reservisten  der  Bun-
 deswehr  im  Sinne  des  §  1  des  Reservistinnen-
 und  Reservistengesetzes  nach  dem  Wehrsoldge-
 setz gezahlten Bezüge,

 e)  die  Heilfürsorge,  die  Soldaten  nach  §  6  des
 Wehrsoldgesetzes  und  Zivildienstleistende  nach
 §  35 des Zivildienstgesetzes erhalten,

 f)  das  an  Personen,  die  einen  in  §  32  Absatz  4
 Satz  1  Nummer  2  Buchstabe  d  genannten  Frei-
 willigendienst  leisten,  gezahlte  Taschengeld  oder
 eine vergleichbare Geldleistung;“.

 2.  §  32 Absatz  4 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  1  Nummer  2  Buchstabe  d  werden  die  Wörter
 „§  14b  des  Zivildienstgesetzes“  durch  die  Wörter
 „§  5 des Bundesfreiwilligendienstgesetzes“ ersetzt.

 b)  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „Berufsausbildung  und
 eines  Erststudiums“  durch  die  Wörter  „Berufsausbil-
 dung oder eines Erststudiums“ ersetzt.

 3.  In  §  39a  Absatz  1  wird  Satz  2  durch  die  folgenden  Sätze
 ersetzt:

 „Der  insgesamt  abzuziehende  Freibetrag  und  der  Hinzu-
 rechnungsbetrag  gelten  mit  Ausnahme  von  Satz  1
 Nummer  4  und  vorbehaltlich  der  Sätze  3  bis  5  für  die  ge-
 samte  Dauer  eines  Kalenderjahres.  Die  Summe  der  nach
 Satz  1  Nummer  1  bis  3  sowie  5  bis  8  ermittelten  Beträge
 wird  längstens  für  einen  Zeitraum  von  zwei  Kalender-
 jahren  ab  Beginn  des  Kalenderjahres,  für  das  der  Freibe-
 trag  erstmals  gilt,  berücksichtigt.  Der  Arbeitnehmer
 kann  eine  Änderung  des  Freibetrags  innerhalb  dieses
 Zeitraums  beantragen,  wenn  sich  die  Verhältnisse  zu  sei-
 nen  Gunsten  ändern.  Ändern  sich  die  Verhältnisse  zu  sei-
 nen  Ungunsten,  ist  er  verpflichtet,  dies  dem  Finanzamt
 umgehend anzuzeigen.“

 4.  §  52 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach Absatz  4f wird folgender Absatz  4g eingefügt:

 „(4g)  §  3  Nummer  5  in  der  Fassung  des  Arti-
 kels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …)  [einset-
 zen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden  Ände-
 rungsgesetzes]  ist  vorbehaltlich  des  Satzes  2  erstmals
 für  den  Veranlagungszeitraum  2013  anzuwenden.  §  3
 Nummer  5  in  der  am  …  [einsetzen:  Tag  der  Verkün-
 dung  des  vorliegenden  Änderungsgesetzes]  gelten-
 den  Fassung  ist  weiterhin  anzuwenden  für  freiwillig
 Wehrdienst  Leistende,  die  das  Dienstverhältnis  vor
 dem 1.  Januar 2014 begonnen haben.“

 b)  Der bisherige Absatz  4g wird Absatz  4h.

 c)  Nach  Absatz  50g  wird  folgender  Absatz  50h  einge-
 fügt:

 „(50h)  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  kann
 im  Einvernehmen  mit  den  obersten  Finanzbehörden
 der  Länder  in  einem  Schreiben  mitteilen,  ab  wann  die
 Regelungen  in  §  39a  Absatz  1  Satz  3  bis  5  erstmals
 anzuwenden  sind.  Dieses  Schreiben  ist  im  Bundes-
 steuerblatt zu veröffentlichen.“

 5.  In  §  65  Absatz  1  Satz  3  werden  die  Wörter  „§  28
 Nummer  1  des  Dritten  Buches  Sozialgesetzbuch“  durch
 die  Wörter  „§  28  Absatz  1  Nummer  1  des  Dritten  Bu-
 ches Sozialgesetzbuch“ ersetzt.
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Artikel 2

 Änderung des Gewerbesteuergesetzes

 Das  Gewerbesteuergesetz  in  der  Fassung  der  Bekanntma-
 chung  vom  15.  Oktober  2002  (BGBl.  I  S.  4167),  das  zuletzt
 durch  Artikel  4  des  Gesetzes  vom  20.  Februar  2013
 (BGBl.  I  S.  285)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  ge-
 ändert:

 1.  §  3 Nummer  20 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach  den  Wörtern  „Krankenhäuser,  Altenheime,  Al-
 tenwohnheime,  Pflegeheime,  Einrichtungen  zur  vor-
 übergehenden  Aufnahme  pflegebedürftiger  Personen
 und  Einrichtungen  zur  ambulanten  Pflege  kranker
 und  pflegebedürftiger  Personen“  werden  die  Wörter
 „sowie  Einrichtungen  zur  ambulanten  oder  stationä-
 ren Rehabilitation“ eingefügt.

 b)  Nach  Buchstabe  d  wird  das  Semikolon  durch  das
 Wort  „oder“  ersetzt  und  folgender  Buchstabe  e  ange-
 fügt:

 „e)  bei  Einrichtungen  zur  ambulanten  oder  stationä-
 ren  Rehabilitation  die  Behandlungskosten  in
 mindestens  40  Prozent  der  Fälle  von  den  gesetz-
 lichen  Trägern  der  Sozialversicherung  ganz  oder
 zum  überwiegenden  Teil  getragen  worden  sind.
 Satz  1  ist  nur  anzuwenden,  soweit  die  Einrich-
 tung  Leistungen  im  Rahmen  der  verordneten  am-
 bulanten  oder  stationären  Rehabilitation  im  Sinne
 des  Sozialrechts  einschließlich  der  Beihilfevor-
 schriften des Bundes und der Länder erbringt;“.

 2.  §  29 Absatz  1 Nummer  2 wird wie folgt gefasst:

 „2.  bei  Betrieben,  die  ausschließlich  Anlagen  zur  Er-
 zeugung  von  Strom  und  anderen  Energieträgern  so-
 wie  Wärme  aus  Windenergie  und  solarer  Strah-
 lungsenergie  im  Sinne  des  §  3  Nummer  3  des
 Erneuerbare-Energien-Gesetzes  vom  25.  Oktober
 2008  (BGBl.  I  S.  2074),  das  zuletzt  durch  Artikel  5
 des  Gesetzes  vom  20.  Dezember  2012  (BGBl.  I
 S.  2730)  geändert  worden  ist,  in  der  jeweils  gelten-
 den  Fassung,  betreiben,  zu  drei  Zehntel  das  in
 Nummer  1  bezeichnete  Verhältnis  und  zu  sieben
 Zehntel  das  Verhältnis,  in  dem  die  Summe  der  steu-
 erlich  maßgebenden  Ansätze  des  Sachanlagevermö-
 gens  mit  Ausnahme  der  Betriebs-  und  Geschäftsaus-
 stattung,  der  geleisteten  Anzahlungen  und  der  An-
 lagen  im  Bau  in  allen  Betriebsstätten  (§  28)  zu  dem
 Ansatz in den einzelnen Betriebsstätten steht.“

 3.  §  36 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  3b wird wie folgt gefasst:

 „(3b)  §  3  Nummer  20  in  der  Fassung  des  Artikels
 …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …)  [einsetzen:
 Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden  Änderungs-
 gesetzes]  ist  erstmals  für  den  Erhebungszeitraum
 2013 anzuwenden.“

 b)  Nach Absatz  9c wird folgender Absatz  9d eingefügt:

 ‚(9d)  §  29  Absatz  1  Nummer  2  in  der  Fassung  des
 Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …)
 [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden
 Änderungsgesetzes]  ist  vorbehaltlich  des  Satzes  2
 erstmals  für  den  Erhebungszeitraum  2014  anzuwen-

 den.  Für  die  Erhebungszeiträume  2014  bis  2023  ist
 §  29  Absatz  1  Nummer  2  bei  Betrieben,  die  aus-
 schließlich  Anlagen  zur  Erzeugung  von  Strom  und
 anderen  Energieträgern  sowie  Wärme  aus  solarer
 Strahlungsenergie  im  Sinne  des  §  3  Nummer  3  des
 Erneuerbare-Energien-Gesetzes  betreiben,  in  folgen-
 der Fassung anzuwenden:

 „2.  bei  Betrieben,  die  ausschließlich  Anlagen  zur  Er-
 zeugung  von  Strom  und  anderen  Energieträgern
 sowie  Wärme  aus  solarer  Strahlungsenergie  im
 Sinne  des  §  3  Nummer  3  des  Erneuerbare-Ener-
 gien-Gesetzes betreiben,

 a)  für  den  auf  Neuanlagen  im  Sinne  von  Satz  3
 entfallenden  Anteil  am  Steuermessbetrag  zu
 drei  Zehntel  das  in  Nummer  1  bezeichnete
 Verhältnis  und  zu  sieben  Zehntel  das  Verhält-
 nis,  in  dem  die  Summe  der  steuerlich  maßge-
 benden  Ansätze  des  Sachanlagevermögens
 mit  Ausnahme  der  Betriebs-  und  Geschäfts-
 ausstattung,  der  geleisteten  Anzahlungen  und
 der  Anlagen  im  Bau  (maßgebendes  Sachanla-
 genvermögen)  in  allen  Betriebsstätten  (§  28)
 zu  dem  Ansatz  in  den  einzelnen  Betriebsstät-
 ten steht, und

 b)  für  den  auf  die  übrigen  Anlagen  im  Sinne  von
 Satz  4  entfallenden  Anteil  am  Steuermessbe-
 trag das in Nummer  1 bezeichnete Verhältnis.

 Der  auf  Neuanlagen  und  auf  übrige  Anlagen  je-
 weils  entfallende  Anteil  am  Steuermessbetrag  er-
 mittelt sich aus dem Verhältnis, in dem

 a)  die  Summe  des  maßgebenden  Sachanlagever-
 mögens für Neuanlagen und

 b)  die  Summe  des  übrigen  maßgebenden  Sachan-
 lagevermögens für die übrigen Anlagen

 zum  gesamten  maßgebenden  Sachanlagevermö-
 gen des Betriebs steht.  Neuanlagen  sind  Anlagen,
 die  nach  dem  30.  Juni  2013  zur  Erzeugung  von
 Strom  und  anderen  Energieträgern  sowie  Wärme
 aus  solarer  Strahlungsenergie  genehmigt  wurden.
 Die  übrigen  Anlagen  umfassen  das  übrige  maß-
 gebende Sachanlagenvermögen des Betriebs.“‘

 Artikel 3

 Änderung des Umsatzsteuergesetzes

 Das  Umsatzsteuergesetz  in  der  Fassung  der  Bekanntma-
 chung  vom  21.  Februar  2005  (BGBl.  I  S.  386),  das  zuletzt
 durch  Artikel  2  des  Gesetzes  vom  8.  Mai  2012  (BGBl.  I
 S.  1030) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  wird  die  Angabe  zu  §  26  wie
 folgt gefasst:

 „§  26  Durchführung, Erstattung in Sonderfällen“.

 2.  §  4 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer  16 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz  1 wird wie folgt geändert:

 aaa)  In  Buchstabe  j  wird  das  Wort  „oder“  gestri-
 chen.
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bbb)  Nach  Buchstabe  j  wird  folgender  Buchsta-
 be  k eingefügt:

 „k)  Einrichtungen,  die  als  Betreuer  nach
 §  1896  Absatz  1  des  Bürgerlichen  Ge-
 setzbuchs  bestellt  worden  sind,  sofern
 es  sich  nicht  um  Leistungen  handelt,
 die  nach  §  1908i  Absatz  1  in  Verbin-
 dung  mit  §  1835  Absatz  3  des  Bürger-
 lichen  Gesetzbuchs  vergütet  werden,
 oder“.

 ccc)  Der  bisherige  Buchstabe  k  wird  Buchsta-
 be  l.

 bb)  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „nach  den  Buchsta-
 ben  b  bis  k“  durch  die  Wörter  „nach  den  Buch-
 staben b bis l“ ersetzt.

 b)  In  Nummer  20  Buchstabe  a  wird  nach  Satz  2  folgen-
 der Satz eingefügt:

 „Steuerfrei  sind  auch  die  Umsätze  von  Bühnenregis-
 seuren  und  Bühnenchoreographen  an  Einrichtungen
 im  Sinne  der  Sätze  1  und  2,  wenn  die  zuständige
 Landesbehörde  bescheinigt,  dass  deren  künstlerische
 Leistungen  diesen  Einrichtungen  unmittelbar  die-
 nen.“

 c)  Nummer  25 Satz  3 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Buchstabe  b  wird  das  Semikolon  am  Ende  durch
 ein Komma ersetzt.

 bb)  Nach  Buchstabe  b  wird  folgender  Buchstabe  c
 eingefügt:

 „c)  Leistungen,  die  von  Einrichtungen  erbracht
 werden,  die  als  Vormünder  nach  §  1773  des
 Bürgerlichen  Gesetzbuchs  oder  als  Ergän-
 zungspfleger  nach  §  1909  des  Bürgerlichen
 Gesetzbuchs  bestellt  worden  sind,  sofern  es
 sich  nicht  um  Leistungen  handelt,  die  nach
 §  1835  Absatz  3  des  Bürgerlichen  Gesetz-
 buchs vergütet werden;“.

 3.  In  §  14b  Absatz  1  Satz  1  wird  das  Wort  „zehn“  durch  das
 Wort „acht“ ersetzt.

 4.  §  26 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§  26
 Durchführung, Erstattung in Sonderfällen“.

 b)  Absatz  4 wird wie folgt gefasst:

 „(4)  Die  Umsatzsteuer  wird  einem  Konsortium,
 das  auf  der  Grundlage  der  Verordnung  (EG)  Nr.  723/
 2009  des  Rates  vom  25.  Juni  2009  über  den  gemein-
 schaftlichen  Rechtsrahmen  für  ein  Konsortium  für
 eine  europäische  Forschungsinfrastruktur  (ABl.  L  206
 vom  8.8.2009,  S.  1)  durch  einen  Beschluss  der  Kom-
 mission  gegründet  wurde,  vom  Bundeszentralamt  für
 Steuern vergütet, wenn

 1.  das  Konsortium  seinen  satzungsgemäßen  Sitz  im
 Inland hat,

 2.  es  sich  um  die  gesetzlich  geschuldete  Umsatz-
 steuer  handelt,  die  in  Rechnung  gestellt  und  ge-
 sondert ausgewiesen wurde,

 3.  es  sich  um  Umsatzsteuer  für  Lieferungen  und
 sonstige  Leistungen  handelt,  die  das  Konsortium
 für  seine  satzungsgemäße  und  nichtunternehmeri-
 sche Tätigkeit in Anspruch genommen hat,

 4.  der  Steuerbetrag  je  Rechnung  insgesamt  25  Euro
 übersteigt und

 5.  die Steuer gezahlt wurde.

 Satz  1  gilt  entsprechend  für  die  von  einem  Konsor-
 tium  nach  §  13b  Absatz  5  geschuldete  und  von  ihm
 entrichtete  Umsatzsteuer,  wenn  diese  je  Rechnung
 insgesamt  25  Euro  übersteigt.  Die  Sätze  1  und  2  sind
 auf  ein  Konsortium  mit  satzungsgemäßem  Sitz  in  ei-
 nem  anderen  Mitgliedstaat  sinngemäß  anzuwenden,
 wenn  die  Voraussetzungen  für  die  Vergütung  durch
 die  in  §  4  Nummer  7  Satz  5  genannte  Bescheinigung
 nachgewiesen  wird.  Mindert  sich  die  Bemessungs-
 grundlage  nachträglich,  hat  das  Konsortium  das  Bun-
 deszentralamt  für  Steuern  davon  zu  unterrichten  und
 den  zu  viel  vergüteten  Steuerbetrag  zurückzuzahlen.
 Wird  ein  Gegenstand,  den  ein  Konsortium  für  seine
 satzungsgemäße  Tätigkeit  erworben  hat  und  für  des-
 sen  Erwerb  eine  Vergütung  der  Umsatzsteuer  ge-
 währt  worden  ist,  entgeltlich  oder  unentgeltlich  abge-
 geben,  vermietet  oder  übertragen,  ist  der  Teil  der  ver-
 güteten  Umsatzsteuer,  der  dem  Veräußerungspreis
 oder  bei  unentgeltlicher  Abgabe  oder  Übertragung
 dem  Zeitwert  des  Gegenstands  entspricht,  an  das
 Bundeszentralamt  für  Steuern  zu  entrichten.  Der  zu
 entrichtende  Steuerbetrag  kann  aus  Vereinfachungs-
 gründen  durch  Anwendung  des  im  Zeitpunkt  der  Ab-
 gabe  oder  Übertragung  des  Gegenstands  geltenden
 Steuersatzes ermittelt werden.“

 5.  In  §  26a  Absatz  1  Nummer  2  wird  das  Wort  „zehn“
 durch das Wort „acht“ ersetzt.

 6.  Dem §  27 wird folgender Absatz  19 angefügt:

 „(19)  §  14b  Absatz  1  Satz  1  und  §  26a  Absatz  1  Num-
 mer  2  in  der  Fassung  des  Artikels  …  des  Gesetzes
 vom  …  (BGBl.  I  S.  …)  [einsetzen:  Datum  und  Fund-
 stelle  des  vorliegenden  Änderungsgesetzes]  gilt  erstmals
 für  Rechnungen,  deren  Aufbewahrungsfrist  nach  §  14b
 Absatz  1  Satz  1  in  der  am  31.  Dezember  2012  geltenden
 Fassung noch nicht abgelaufen ist.“

 Artikel 4

 Änderung der Abgabenordnung

 §  147  Absatz  3  Satz  1  der  Abgabenordnung  in  der  Fas-
 sung  der  Bekanntmachung  vom  1.  Oktober  2002  (BGBl.  I
 S.  3866;  2003  I  S.  61),  die  zuletzt  durch  Artikel  1  des  Ge-
 setzes  vom  21.  März  2013  (BGBl.  I  S.  556)  geändert  wor-
 den ist, wird wie folgt gefasst:

 „Die  in  Absatz  1  Nummer  1,  4  und  4a  aufgeführten  Unter-
 lagen  sind  acht  Jahre  und  die  sonstigen  in  Absatz  1  aufge-
 führten  Unterlagen  sechs  Jahre  aufzubewahren,  sofern  nicht
 in  anderen  Steuergesetzen  kürzere  Aufbewahrungsfristen
 zugelassen sind.“
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Artikel 5

 Änderung des Einführungsgesetzes
 zur Abgabenordnung

 In  Artikel  97  des  Einführungsgesetzes  zur  Abgabenord-
 nung  vom  14.  Dezember  1976  (BGBl.  I  S.  3341;  1977  I
 S.  667),  das  zuletzt  durch  Artikel  4  des  Gesetzes  vom
 1.  November  2011  (BGBl.  I  S.  2131)  geändert  worden  ist,
 wird §  19a wie folgt geändert:

 1.  Der Wortlaut wird Absatz  1.

 2.  Folgender Absatz  2 wird angefügt:

 „(2)  §  147  Absatz  3  Satz  1  der  Abgabenordnung  in
 der  Fassung  des  Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …
 (BGBl.  I  S.  …)  [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des
 vorliegenden  Änderungsgesetzes]  gilt  erstmals  für  Un-
 terlagen,  deren  Aufbewahrungsfrist  nach  §  147  Absatz  3
 der  Abgabenordnung  in  der  am  31.  Dezember  2012  gel-
 tenden Fassung noch nicht abgelaufen ist.“

 Artikel 6

 Änderung des Handelsgesetzbuchs

 §  257  Absatz  4  des  Handelsgesetzbuchs  in  der  im  Bun-
 desgesetzblatt  Teil  III,  Gliederungsnummer  4100-1,  veröf-
 fentlichten  bereinigten  Fassung,  das  zuletzt  durch  Artikel  1
 des  Gesetzes  vom  20.  Dezember  2012  (BGBl.  I  S.  2751)  ge-
 ändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

 „(4)  Die  in  Absatz  1  Nummer  1  aufgeführten  Unterlagen
 sind  zehn  Jahre,  die  in  Absatz  1  Nummer  4  aufgeführten
 Unterlagen  acht  Jahre  und  die  sonstigen  in  Absatz  1  aufge-
 führten Unterlagen sechs Jahre aufzubewahren.“

 Artikel 7

 Änderung des Einführungsgesetzes
 zum Handelsgesetzbuch

 Der  Elfte  Abschnitt  des  Einführungsgesetzes  zum  Han-
 delsgesetzbuch  in  der  im  Bundesgesetzblatt  Teil  III,  Gliede-
 rungsnummer  4101-1,  veröffentlichten  bereinigten  Fassung,
 das  zuletzt  durch  Artikel  2  des  Gesetzes  vom  20.  Dezember
 2012  (BGBl.  I  S.  2751)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt
 gefasst:

 „Elfter Abschnitt

 Übergangsvorschriften zum Gesetz zur Verkürzung
 der Aufbewahrungsfristen sowie zur Änderung

 weiterer steuerlicher Vorschriften

 Artikel  47

 §  257  Absatz  4  des  Handelsgesetzbuchs  in  der  Fassung
 des  Artikels  6  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …)  [einset-
 zen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden  Änderungsge-
 setzes]  gilt  erstmals  für  Unterlagen,  deren  Aufbewahrungs-
 frist  nach  §  257  Absatz  4  des  Handelsgesetzbuchs  in  der  am
 31.  Dezember  2012  geltenden  Fassung  noch  nicht  abgelau-
 fen ist.“

 Artikel 8

 Änderung des Bundeskindergeldgesetzes

 §  2  Absatz  2  des  Bundeskindergeldgesetzes  in  der  Fas-
 sung  der  Bekanntmachung  vom  28.  Januar  2009  (BGBl.  I
 S.  142,  3177),  das  zuletzt  durch  Artikel  9  des  Gesetzes  vom
 7.  Dezember  2011  (BGBl.  I  S.  2592)  geändert  worden  ist,
 wird wie folgt geändert:

 1.  In  Satz  1  Nummer  2  Buchstabe  d  werden  die  Wörter
 „§  14b  des  Zivildienstgesetzes“  durch  die  Wörter  „§  5
 des Bundesfreiwilligendienstgesetzes“ ersetzt.

 2.  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „Berufsausbildung  und  ei-
 nes  Erststudiums“  durch  die  Wörter  „Berufsausbildung
 oder eines Erststudiums“ ersetzt.

 Artikel 9

 Änderung des Erbschaftsteuer- und
 Schenkungsteuergesetzes

 Das  Erbschaftsteuer-  und  Schenkungsteuergesetz  in  der
 Fassung  der  Bekanntmachung  vom  27.  Februar  1997
 (BGBl.  I  S.  378),  das  zuletzt  durch  Artikel  5  des  Gesetzes
 vom  15.  März  2012  (BGBl.  2012  II  S.  178)  geändert  wor-
 den ist, wird wie folgt geändert:

 1.  §  13a wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz  1 Satz  4 wird wie folgt gefasst:

 „Satz  2  ist  nicht  anzuwenden,  wenn  die  Ausgangs-
 lohnsumme  0  Euro  beträgt  oder  der  Betrieb  unter
 Einbeziehung  der  in  Absatz  4  Satz  5  genannten  Be-
 teiligungen  und  der  nach  Maßgabe  dieser  Bestim-
 mung  anteilig  einzubeziehenden  Beschäftigten  nicht
 mehr als 20 Beschäftigte hat.“

 b)  Absatz  4 Satz  5 wird wie folgt gefasst:

 „Gehören  zum  Betriebsvermögen  des  Betriebs,  bei
 Beteiligungen  an  einer  Personengesellschaft  und  An-
 teilen  an  einer  Kapitalgesellschaft  des  Betriebs  der
 jeweiligen  Gesellschaft,  unmittelbar  oder  mittelbar
 Beteiligungen  an  Personengesellschaften,  die  ihren
 Sitz  oder  ihre  Geschäftsleitung  im  Inland,  einem  Mit-
 gliedstaat  der  Europäischen  Union  oder  in  einem
 Staat  des  Europäischen  Wirtschaftsraums  haben,  oder
 Anteile  an  Kapitalgesellschaften,  wenn  die  Kapital-
 gesellschaften  ihren  Sitz  oder  ihre  Geschäftsleitung
 im  Inland,  einem  Mitgliedstaat  der  Europäischen
 Union  oder  in  einem  Staat  des  Europäischen  Wirt-
 schaftsraums  haben  und  die  unmittelbare  oder  mittel-
 bare  Beteiligung  am  Nennkapital  der  jeweiligen  Ge-
 sellschaft  mehr  als  25  Prozent  beträgt,  sind  die  Lohn-
 summen  und  die  Anzahl  der  Beschäftigten  dieser  Ge-
 sellschaften  einzubeziehen  zu  dem  Anteil,  zu  dem  die
 unmittelbare und mittelbare Beteiligung besteht.“

 2. §  13b Absatz  2 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  2  wird  nach  Nummer  4  folgende  Nummer  4a
 eingefügt:

 „4a.  Zahlungsmittel,  Geschäftsguthaben,  Geldforde-
 rungen  und  andere  Forderungen,  soweit  sie  über
 den  normalen  Bestand  hinausgehen;  als  normaler
 Bestand  gilt  der  Durchschnitt  der  Bestände  am
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Schluss  der  letzten  fünf  vor  dem  Besteuerungs-
 zeitpunkt  endenden  Wirtschaftsjahre.  Satz  1  gilt
 nicht,  wenn  der  Betrieb  unter  Einbeziehung  der
 in  §  13a  Absatz  1  Satz  4,  Absatz  4  Satz  5  ge-
 nannten  Beteiligungen  und  der  nach  Maßgabe
 dieser  Bestimmung  anteilig  einzubeziehenden
 Beschäftigten  mehr  als  20  Beschäftigte  hat,  oder,
 wenn  die  genannten  Wirtschaftsgüter  dem
 Hauptzweck  des  Gewerbebetriebs  eines  Kredit-
 institutes  oder  eines  Finanzdienstleistungsinstitu-
 tes  im  Sinne  des  §  1  Absatz  1  und  1a  des  Kredit-
 wesengesetzes  in  der  Fassung  der  Bekannt-
 machung  vom  9.  September  1998  (BGBl.  I
 S.  2776),  das  zuletzt  durch  Artikel  9  des  Geset-
 zes  vom  26.  Juni  2012  (BGBl.  I  S.  1375)  geän-
 dert  worden  ist,  oder  eines  Versicherungsunter-
 nehmens,  das  der  Aufsicht  nach  §  1  Absatz  1
 Nummer  1  des  Versicherungsaufsichtsgesetzes  in
 der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  17.  De-
 zember  1992  (BGBl.  1993  I  S.  2),  das  zuletzt
 durch  Artikel  10  des  Gesetzes  vom  15.  März
 2012  (BGBl.  I  S.  462)  geändert  worden  ist,  un-
 terliegt, zuzurechnen sind;“.

 b)  In  Satz  3  wird  der  Punkt  am  Ende  durch  ein  Semiko-
 lon ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:

 „bei  Zahlungsmitteln,  Geschäftsguthaben,  Geldfor-
 derungen  und  anderen  Forderungen  (Satz  2
 Nummer  4a)  ergibt  sich  die  Zurechnung  aus  dem  po-
 sitiven  Saldo  der  eingelegten  und  der  entnommenen
 Wirtschaftsgüter.“

 c)  In  Satz  7  wird  der  Punkt  am  Ende  durch  ein  Semiko-
 lon ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:

 „bei  der  rechnerischen  Ermittlung  der  Quote  des  Ver-
 waltungsvermögens  erfolgt  keine  Beschränkung  auf
 den Wert des Anteils.“

 3.  Dem §  37 wird folgender Absatz  8 angefügt:

 „(8)  §  13a  Absatz  1  Satz  4  und  Absatz  4  Satz  5  und
 §  13b  Absatz  2  Satz  2  Nummer  4a,  Satz  3  und  7  in  der
 Fassung  des  Artikels  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I
 S.  …)  [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorliegen-
 den  Änderungsgesetzes]  sind  auf  Erwerbe  anzuwenden,
 für  die  die  Steuer  nach  dem  …  [einsetzen:  Tag  des  Ge-
 setzesbeschlusses  des  Deutschen  Bundestages  über  die-
 ses Änderungsgesetz] entsteht.“

 Artikel 10

 Änderungen zur weiteren Verkürzung
 der Aufbewahrungsfristen nach dem Handels-

 gesetzbuch, der Abgabenordnung
 und dem Umsatzsteuergesetz

 (1)  §  147  Absatz  3  Satz  1  der  Abgabenordnung  in  der
 Fassung  der  Bekanntmachung  vom  1.  Oktober  2002
 (BGBl.  I  S.  3866;  2003  I  S.  61),  die  zuletzt  durch  Artikel  4
 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

 „Die  in  Absatz  1  Nummer  1,  4  und  4a  aufgeführten  Unter-
 lagen  sind  sieben  Jahre  und  die  sonstigen  in  Absatz  1  aufge-
 führten  Unterlagen  sechs  Jahre  aufzubewahren,  sofern  nicht
 in  anderen  Steuergesetzen  kürzere  Aufbewahrungsfristen
 zugelassen sind.“

 (2)  Dem  Artikel  97  §  19a  des  Einführungsgesetzes  zur
 Abgabenordnung  vom  14.  Dezember  1976  (BGBl.  I
 S.  3341;  1977  I  S.  667),  das  zuletzt  durch  Artikel  5  dieses
 Gesetzes  geändert  worden  ist,  wird  folgender  Absatz  3  an-
 gefügt:

 „(3)  §  147  Absatz  3  Satz  1  der  Abgabenordnung  in  der
 Fassung  des  Artikels  10  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I
 S.  …)  [einsetzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden
 Änderungsgesetzes]  gilt  erstmals  für  Unterlagen,  deren
 Aufbewahrungsfrist  nach  §  147  Absatz  3  der  Abgabenord-
 nung  in  der  am  31.  Dezember  2014  geltenden  Fassung  noch
 nicht abgelaufen ist.“

 (3)  Das  Umsatzsteuergesetz  in  der  Fassung  der  Bekannt-
 machung  vom  21.  Februar  2005  (BGBl.  I  S.  386),  das  zu-
 letzt  durch  Artikel  3  dieses  Gesetzes  geändert  worden  ist,
 wird wie folgt geändert:

 1.  In  §  14b  Absatz  1  Satz  1  wird  das  Wort  „acht“  durch  das
 Wort „sieben“ ersetzt.

 2.  In  §  26a  Absatz  1  Nummer  2  wird  das  Wort  „acht“  durch
 das Wort „sieben“ ersetzt.

 3.  Dem §  27 wird folgender Absatz  20 angefügt:

 „(20)  §  14b  Absatz  1  Satz  1  und  §  26a  Absatz  1
 Nummer  2  in  der  Fassung  des  Artikels  10  des  Gesetzes
 vom  …  (BGBl.  I  S.  …)  [einsetzen:  Datum  und  Fund-
 stelle  des  vorliegenden  Änderungsgesetzes]  gilt  erstmals
 für  Rechnungen,  deren  Aufbewahrungsfrist  nach  §  14b
 Absatz  1  Satz  1  in  der  am  31.  Dezember  2014  geltenden
 Fassung noch nicht abgelaufen ist.“

 (4)  §  257  Absatz  4  des  Handelsgesetzbuchs  in  der  im
 Bundesgesetzblatt  Teil  III,  Gliederungsnummer  4100-1,
 veröffentlichten  bereinigten  Fassung,  das  zuletzt  durch
 Artikel  6  dieses  Gesetzes  geändert  worden  ist,  wird  wie
 folgt gefasst:

 „(4)  Die  in  Absatz  1  Nummer  1  aufgeführten  Unterlagen
 sind  zehn  Jahre,  die  in  Absatz  1  Nummer  4  aufgeführten
 Unterlagen  sind  sieben  Jahre  und  die  sonstigen  in  Absatz  1
 aufgeführten Unterlagen sechs Jahre aufzubewahren.“

 (5)  Artikel  47  des  Einführungsgesetzes  zum  Handels-
 gesetzbuch  in  der  im  Bundesgesetzblatt  Teil  III,  Gliede-
 rungsnummer  4101-1,  veröffentlichten  bereinigten  Fassung,
 das  zuletzt  durch  Artikel  7  dieses  Gesetzes  geändert  worden
 ist, wird wie folgt gefasst:

 „Artikel  47

 §  257  Absatz  4  des  Handelsgesetzbuchs  in  der  Fassung
 des  Artikels  10  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …)  [ein-
 setzen:  Datum  und  Fundstelle  des  vorliegenden  Änderungs-
 gesetzes]  gilt  erstmals  für  Unterlagen,  deren  Aufbewah-
 rungsfrist  nach  §  257  Absatz  4  des  Handelsgesetzbuchs  in
 der  am  31.  Dezember  2014  geltenden  Fassung  noch  nicht
 abgelaufen ist.“
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Artikel 11

 Inkrafttreten

 (1)  Dieses  Gesetz  tritt  vorbehaltlich  der  Absätze  2  bis  4
 am Tag nach der Verkündung in Kraft.

 (2)  Artikel  1  Nummer  2  und  Artikel  8  treten  mit  Wirkung
 vom 1.  Januar 2012 in Kraft.

 (3) Artikel  3  Nummer  2 tritt am 1.  Juli 2013 in Kraft.

 (4) Artikel  10 tritt am 1.  Januar 2015 in Kraft.
 Berlin, den 16.  April 2013

 Volker Kauder, Gerda Hasselfeldt und Fraktion
 Rainer Brüderle und Fraktion
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Begründung
 A. Allgemeiner Teil

 I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

 Das  Gesetz  dient  der  Umsetzung  wichtiger  Entlastungsmaß-
 nahmen  für  Bürgerinnen  und  Bürger,  Unternehmen  und  die
 Verwaltung.  Insbesondere  wird  die  Verkürzung  der  Aufbe-
 wahrungsfristen  nach  der  Abgabenordnung,  dem  Umsatz-
 steuergesetz  und  dem  Handelsgesetzbuch  als  eine  wichtige
 Maßnahme  des  Bürokratieabbaus  erneut  eingebracht.  Allein
 diese  Maßnahme  führt  zu  einem  Einsparpotential  bei  den
 Unternehmen  von  rund  2,5  Mrd.  Euro  jährlich.  Der  Natio-
 nale  Normenkontrollrat  hat  diese  Maßnahme  in  seiner  Stel-
 lungnahme  zum  Jahressteuergesetz  2013  vom  19.  Juni  2012
 ausdrücklich  begrüßt,  da  sie  „einen  erheblichen  Beitrag  zur
 Reduzierung  des  Erfüllungsaufwandes  der  Wirtschaft  leis-
 tet“.  Zu  den  weiteren  entlastenden  Maßnahmen  gehören
 z.  B.  die  Umsatzsteuerbefreiungen  für  rechtliche  Betreuer,
 für  Bühnenregisseure  und  -choreographen  sowie  die  Steuer-
 befreiung  des  Taschengeldes  bei  zivilen  Freiwilligendiens-
 ten.  Darüber  hinaus  werden  die  Steuerbefreiungsvorschrif-
 ten  für  freiwilligen  Wehrdienst  Leistende  und  Reservisten
 angepasst.

 Hervorzuheben  ist  zudem  die  Antragsmöglichkeit  für  den
 Arbeitnehmer,  die  Geltungsdauer  eines  im  Lohnsteuerab-
 zugsverfahren  zu  berücksichtigenden  Freibetrags  künftig
 auf  zwei  Kalenderjahre  zu  verlängern.  Sie  führt  zu  einer
 Verfahrensvereinfachung  für  den  Arbeitnehmer  wie  für  die
 Finanzverwaltung.  Damit  braucht  der  Arbeitnehmer  den
 Antrag  auf  Lohnsteuer-Ermäßigung  beim  Finanzamt  nicht
 mehr jährlich zu stellen.

 II. Alternativen

 Keine.

 III. Gesetzgebungskompetenz

 Für  die  Änderung  der  Abgabenordnung  (Artikel  4  und  10
 Absatz  1)  und  die  Änderung  des  Einführungsgesetzes  zur
 Abgabenordnung  (Artikel  5  und  10  Absatz  2)  ergibt  sich  die
 Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  aus  Artikel  108  Ab-
 satz  5 des Grundgesetzes (GG).

 Die  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  ergibt  sich  für
 die  Änderung  des  Einkommensteuergesetzes  (Artikel  1)  und
 des  Umsatzsteuergesetzes  (Artikel  3  und  10  Absatz  3)  aus
 Artikel  105  Absatz  2  erste  Alternative  GG,  da  das  Steuer-
 aufkommen  diesbezüglich  dem  Bund  ganz  oder  teilweise
 zusteht.

 Für  die  Änderung  des  Gewerbesteuergesetzes  (Artikel  2)  er-
 gibt  sich  die  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  aus
 Artikel  105  Absatz  2  zweite  Alternative  GG.  Da  das  Auf-
 kommen  der  Gewerbesteuer  den  Gemeinden  (Artikel  106
 Absatz  6  Satz  1  GG)  zusteht,  hat  der  Bund  das  Gesetzge-
 bungsrecht  allerdings  nur,  wenn  die  Voraussetzungen  des
 Artikel  72  Absatz  2  GG  vorliegen.  Danach  hat  der  Bund  das
 Gesetzgebungsrecht,  wenn  und  soweit  die  Herstellung
 gleichwertiger  Lebensverhältnisse  im  Bundesgebiet  oder
 die  Wahrung  der  Rechts-  oder  Wirtschaftseinheit  im  ge-

 samtstaatlichen  Interesse  eine  bundesgesetzliche  Regelung
 erforderlich  macht.  Artikel  2  des  Gesetzes  zielt  auf  eine  Än-
 derung  einzelner  Vorschriften  des  Gewerbesteuergesetzes
 ab.  Die  bundesgesetzliche  Regelung  ist  zur  Wahrung  der
 Rechts-  und  Wirtschaftseinheit  im  gesamtstaatlichen  Inter-
 esse  erforderlich,  da  die  in  der  jeweiligen  Gemeinde  belege-
 nen  Betriebsstätten  des  Steuerpflichtigen  gewerbesteuer-
 pflichtig  sind  und  der  Gewerbeertrag  einheitlich  für  alle  Be-
 triebsstätten  ermittelt  wird.  Dies  erfordert,  dass  für  die  Er-
 mittlung  des  Gewerbeertrags  und  für  Befreiungen  von  der
 Gewerbesteuer bundeseinheitliche Regelungen bestehen.

 Im  Fall  der  Änderung  des  Bundeskindergeldgesetzes
 (Artikel  8)  hat  der  Bund  die  Gesetzgebungskompetenz  nach
 Artikel  74  Absatz  1  Nummer  7  GG.  Für  die  öffentliche  Für-
 sorge  steht  dem  Bund  das  Gesetzgebungsrecht  zu,  wenn  und
 soweit  die  Herstellung  gleichwertiger  Lebensverhältnisse
 im  Bundesgebiet  oder  die  Wahrung  der  Rechts-  oder  Wirt-
 schaftseinheit  im  gesamtstaatlichen  Interesse  eine  bundes-
 gesetzliche  Regelung  erforderlich  macht  (Artikel  72
 Absatz  2  GG).  Die  Regelung  in  Artikel  8  dient  sowohl  der
 Herstellung  gleichwertiger  Lebensverhältnisse  als  auch  der
 Wahrung  der  Rechtseinheit,  denn  mit  der  das  Kindergeld
 betreffenden  Änderung  werden  die  Änderungen  des  Ein-
 kommensteuergesetzes nachvollzogen.

 Für  die  Änderung  des  Erbschaftsteuer-  und  Schenkungsteu-
 ergesetzes  (Artikel  9)  besteht  eine  konkurrierende  Gesetz-
 gebungskompetenz  des  Bundes  (Artikel  105  Absatz  2  GG).
 Da  das  Aufkommen  der  Erbschaft-  und  Schenkungsteuer
 den  Ländern  zusteht  (Artikel  106  Absatz  2  Nummer  2  GG),
 hat  der  Bund  das  Gesetzgebungsrecht  allerdings  nur,  wenn
 die  Voraussetzungen  des  Artikels  72  Absatz  2  GG  vorlie-
 gen.  Danach  hat  der  Bund  das  Gesetzgebungsrecht,  wenn
 und  soweit  die  Herstellung  gleichwertiger  Lebensverhält-
 nisse  im  Bundesgebiet  oder  die  Wahrung  der  Rechts-  oder
 Wirtschaftseinheit  im  gesamtstaatlichen  Interesse  eine  bun-
 desgesetzliche  Regelung  erforderlich  macht.  Unterschiedli-
 che  landesrechtliche  Regelungen  bei  der  Erbschaft-  und
 Schenkungsteuer  würden  eine  Rechtsunsicherheit  erzeugen
 und  wären  problematisch.  Diese  Rechtszersplitterung  kann
 weder  im  Interesse  des  Bundes  noch  der  Länder  hingenom-
 men  werden.  Die  gleichwertigen  Lebensverhältnisse  wür-
 den  bei  einer  landesrechtlichen  Zersplitterung  des  Erb-
 schaft-  und  Schenkungsteuerrechts  beeinträchtigt  werden,
 weil  unterschiedliche  Regelungen  oder  sogar  das  Unterlas-
 sen  einer  Regelung  durch  einzelne  Länder  zu  einer  dem  ein-
 heitlichen  Lebens-  und  Wirtschaftsraum  widersprechenden
 Wettbewerbsverzerrung  führen  würden,  die  sich  nachteilig
 auf  die  gesamtwirtschaftliche  Situation  der  Bundesrepublik
 Deutschland  auswirkt.  Die  Gleichmäßigkeit  der  Besteue-
 rung  wäre  bei  jeweiliger  Einzelregelung  durch  Länderge-
 setze  selbst  dann  nicht  mehr  gewährleistet,  wenn  man  unter-
 stellt,  dass  diese  die  nämliche  Zielsetzung  verfolgten,  denn
 es  ist  nicht  davon  auszugehen,  dass  diese  in  völliger  Über-
 einstimmung  durch  die  Gesetze  der  Länder  konkretisiert
 wird.  Zudem  ist  zu  berücksichtigen,  dass  es  sich  bei  den
 hier  zu  regelnden  Fällen  um  Sachverhalte  mit  Auslandsbe-
 rührung  im  Raum  der  EU  und  des  EWR  handeln  kann,  was
 ebenfalls für eine einheitliche Bundesregelung spricht.
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Für  die  Änderungen  des  Handelsgesetzbuchs  (Artikel  6
 und  10  Absatz  4)  und  des  Einführungsgesetzes  zum  Han-
 delsgesetzbuch  (Artikel  7  und  10  Absatz  5)  folgt  die  Ge-
 setzgebungskompetenz  aus  Artikel  74  Absatz  1  Nummer  11
 GG.  Eine  bundeseinheitliche  Regelung  zur  Änderung  des
 Handelsgesetzbuchs  und  des  Einführungsgesetzes  zum
 Handelsgesetzbuch  ist  zur  Wahrung  der  Rechtseinheit  im
 gesamtstaatlichen  Interesse  erforderlich,  weil  andernfalls
 eine  Rechtszersplitterung  mit  problematischen  Folgen  zu
 besorgen  wäre,  die  sowohl  im  Interesse  des  Bundes  als  auch
 der  Länder  nicht  hingenommen  werden  kann.  Zur  Wahrung
 der  Wirtschaftseinheit  sind  die  vorgelegten  Regelungen  er-
 forderlich,  weil  abweichende  Länderregelungen  erhebliche
 Nachteile  für  die  Gesamtwirtschaft  mit  sich  brächten,  sie
 würden  Schranken  oder  Hindernisse  für  den  Wirtschafts-
 verkehr  im  Bundesgebiet  errichten,  denn  jede  Standortent-

 scheidung  eines  Wirtschaftsunternehmens  würde  in  Abhän-
 gigkeit von den regionalen Vorschriften getroffen.

 IV.  Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen
 Union und völkerrechtlichen Verträgen

 Bezüge  zum  EU-Recht  enthält  die  Regelungen  in  Artikel  3
 Nummer  4 (§  26 Absatz  4 UStG).

 V.  Gesetzesfolgen

 1.  Nachhaltigkeitsaspekte

 Das  Vorhaben  entspricht  einer  nachhaltigen  Entwicklung,
 indem  es  das  Steueraufkommen  des  Gesamtstaates  sichert.
 Eine  Nachhaltigkeitsrelevanz  bezüglich  anderer  Indikatoren
 ist nicht gegeben.
 2.  Haushaltsausgaben

 

2013 2014 2015 2016 2017

(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)

lfd.
Nr. Maßnahme

Steuer-
art /

Gebiets-
körper-
schaft

Volle
Jahres-
wirkung¹

Kassenjahr

1 § 3 Nr. 5 EStG Insg. - 15 - 5 - 10 - 15 - 15 - 15
ESt . . . . . .
LSt - 15 - 5 - 10 - 15 - 15 - 15
SolZ . . . . . .

Bund - 6 - 2 - 4 - 6 - 6 - 6
ESt . . . . . .
LSt - 6 - 2 - 4 - 6 - 6 - 6
SolZ . . . . . .

Länder - 7 - 2 - 4 - 7 - 7 - 7
ESt . . . . . .
LSt - 7 - 2 - 4 - 7 - 7 - 7

Gem. - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2
ESt . . . . . .
LSt - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2

2 § 3 Nr. 20 GewStG Insg. - 5 . - 5 - 5 - 5 - 5
GewSt - 5 . - 5 - 5 - 5 - 5

Bund . . . . . .
GewSt . . . . . .

Länder - 1 . - 1 - 1 - 1 - 1
GewSt - 1 . - 1 - 1 - 1 - 1

Gem. - 4 . - 4 - 4 - 4 - 4
GewSt - 4 . - 4 - 4 - 4 - 4

3 § 4 Nr. 16 UStG Insg. - 65 - 20 - 65 - 65 - 65 - 65
USt - 65 - 20 - 65 - 65 - 65 - 65

Bund - 35 - 11 - 35 - 35 - 35 - 35
USt - 35 - 11 - 35 - 35 - 35 - 35

Länder - 29 - 9 - 29 - 29 - 29 - 29
USt - 29 - 9 - 29 - 29 - 29 - 29

Gem. - 1 . - 1 - 1 - 1 - 1
USt - 1 . - 1 - 1 - 1 - 1

Steuerbefreiung von Geld- und Sachbezügen 
von Wehrpflichtigen, Zivildienstleistenden, 
freiwillig Wehrdienstleistenden, 
Reservistendienstleistenden und 
Bundesfreiwilligendienstleistenden

Gewerbesteuerbefreiung für Einrichtungen zur 
ambulaten Rehabilitation

Umsatzsteuerbefreiung von rechtlichen 
Betreuern und Vormündern
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2013 2014 2015 2016 2017

(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)

lfd.
Nr. Maßnahme

Steuer-
art /

Gebiets-
körper-
schaft

Volle
Jahres-
wirkung¹

Kassenjahr

4 § 4 Nr. 20 Buchstabe a UStG Insg. - 15 - 5 - 15 - 15 - 15 - 15
USt - 15 - 5 - 15 - 15 - 15 - 15

Bund - 8 - 3 - 8 - 8 - 8 - 8
USt - 8 - 3 - 8 - 8 - 8 - 8

Länder - 7 - 2 - 7 - 7 - 7 - 7
USt - 7 - 2 - 7 - 7 - 7 - 7

Gem. . . . . . .
USt . . . . . .

5 § 13a ErbStG Insg. + 50 + 5 + 30 + 50 + 50 + 50
ErbSt + 50 + 5 + 30 + 50 + 50 + 50

Bund - - - - - -

Länder + 50 + 5 + 30 + 50 + 50 + 50
ErbSt + 50 + 5 + 30 + 50 + 50 + 50

Gem. - - - - - -

6 § 147 Abs. 1 S. 3 AO² Insg. - 200 - 100 - 200 - 1.000 - 1.000 - 1.000
GewSt - 10 - 5 - 10 - 60 - 60 - 60
ESt - 85 - 40 - 85 - 420 - 420 - 420
KSt - 10 - 5 - 10 - 55 - 55 - 55
SolZ - 5 - 5 - 5 - 25 - 25 - 25
USt - 90 - 45 - 90 - 440 - 440 - 440

Bund - 94 - 49 - 94 - 469 - 469 - 469
GewSt . . . - 2 - 2 - 2
ESt - 36 - 17 - 36 - 179 - 179 - 179
KSt - 5 - 3 - 5 - 28 - 28 - 28
SolZ - 5 - 5 - 5 - 25 - 25 - 25
USt - 48 - 24 - 48 - 235 - 235 - 235

Länder - 83 - 40 - 83 - 409 - 409 - 409
GewSt - 2 - 1 - 2 - 8 - 8 - 8
ESt - 36 - 17 - 36 - 178 - 178 - 178
KSt - 5 - 2 - 5 - 27 - 27 - 27
USt - 40 - 20 - 40 - 196 - 196 - 196

Gem. - 23 - 11 - 23 - 122 - 122 - 122
GewSt - 8 - 4 - 8 - 50 - 50 - 50
ESt - 13 - 6 - 13 - 63 - 63 - 63
USt - 2 - 1 - 2 - 9 - 9 - 9

Verkürzung der Aufbewahrungsfristen ab 
01.01.2013 auf 8 Jahre;
ab 01.01.2015 weitere Verkürzung auf 7 Jahre

Ergänzung der Steuerbefreiungsnorm um die 
Leistungen der Bühnenregisseure und 
Bühnenchoreographen

Eindämmung missbräuchlicher Gestaltungen 
durch Nutzung sog. Cash-GmbHs
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Anmerkungen:

 1  Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten

 2  Die Wirkung für das Jahr 2013 wurde aufgrund des späteren Inkrafttretens des Gesetzes zeitanteilig vermindert.

 

2013 2014 2015 2016 2017

(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)

lfd.
Nr. Maßnahme

Steuer-
art /

Gebiets-
körper-
schaft

Volle
Jahres-
wirkung¹

Kassenjahr

7 Insg. - 250 - 125 - 265 - 1.050 - 1.050 - 1.050
GewSt - 15 - 5 - 15 - 65 - 65 - 65
ESt - 85 - 40 - 85 - 420 - 420 - 420
LSt - 15 - 5 - 10 - 15 - 15 - 15
KSt - 10 - 5 - 10 - 55 - 55 - 55
SolZ - 5 - 5 - 5 - 25 - 25 - 25
USt - 170 - 70 - 170 - 520 - 520 - 520
ErbSt + 50 + 5 + 30 + 50 + 50 + 50

Bund - 143 - 65 - 141 - 518 - 518 - 518
GewSt . . . - 2 - 2 - 2
ESt - 36 - 17 - 36 - 179 - 179 - 179
LSt - 6 - 2 - 4 - 6 - 6 - 6
KSt - 5 - 3 - 5 - 28 - 28 - 28
SolZ - 5 - 5 - 5 - 25 - 25 - 25
USt - 91 - 38 - 91 - 278 - 278 - 278

Länder - 77 - 48 - 94 - 403 - 403 - 403
GewSt - 3 - 1 - 3 - 9 - 9 - 9
ESt - 36 - 17 - 36 - 178 - 178 - 178
LSt - 7 - 2 - 4 - 7 - 7 - 7
KSt - 5 - 2 - 5 - 27 - 27 - 27
USt - 76 - 31 - 76 - 232 - 232 - 232
ErbSt + 50 + 5 + 30 + 50 + 50 + 50

Gem. - 30 - 12 - 30 - 129 - 129 - 129
GewSt - 12 - 4 - 12 - 54 - 54 - 54
ESt - 13 - 6 - 13 - 63 - 63 - 63
LSt - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2
USt - 3 - 1 - 3 - 10 - 10 - 10

Finanzielle Auswirkungen insgesamt
 Aufwand der Verwaltung

 Für die Verwaltung ändert sich der Aufwand durch

 –  die  zweijährige  Geltungsdauer  der  im  Lohnsteuerab-
 zugsverfahren  zu  berücksichtigenden  Freibeträge,  der
 Vollzugsaufwand  der  Steuerverwaltungen  der  Länder
 mindert sich in Höhe von ca.  7,4  Mio.  Euro;

 –  die  Einführung  eines  Umsatzsteuer-Vergütungsverfah-
 rens  für  Leistungen  an  europäische  Forschungsinfra-
 strukturkonsortien.

 3.  Weitere Kosten

 Für  die  Wirtschaft,  insbesondere  die  mittelständischen  Un-
 ternehmen,  enthält  die  Verkürzung  der  Aufbewahrungsfris-
 ten  ein  jährliches  Einsparpotential  von  bis  zu  2,5  Mrd.  Euro
 jährlich.  Dabei  berücksichtigt  der  Erfüllungsaufwand  die
 Kosten  für  die  Lagerung  der  Dokumente  und  das  Aussortie-
 ren  und  Vernichten  der  Unterlagen  nach  Ablauf  der  Aufbe-
 wahrungsfrist.  Hierzu  wurden  vom  Statistischen  Bundesamt

 105  Unternehmen  unterschiedlicher  Unternehmensart  und
 - größenklasse  befragt.  Der  in  einem  Projekt  ermittelte  Er-
 füllungsaufwand  für  die  Wirtschaft  wurde  vom  Statistischen
 Bundesamt  auf  rd.  24  Mrd.  Euro  beziffert.  Nach  den  Be-
 rechnungen  des  Statistischen  Bundesamtes  könnte  eine  Ver-
 kürzung  der  Aufbewahrungsfrist  auf  acht  Jahre  (unter  Bei-
 behaltung  der  bisher  schon  bestehenden  Anknüpfung  an  die
 steuerliche  Festsetzungsfrist)  ein  Einsparpotential  von  rund
 1,68  Mrd.  Euro  generieren;  eine  weitere  Verkürzung  der
 Aufbewahrungsfrist  auf  sieben  Jahre  (unter  Beibehaltung
 der  bisher  schon  bestehenden  Anknüpfung  an  die  steuerli-
 che  Festsetzungsfrist)  könnte  ein  Einsparpotential  von  rund
 2,5  Mrd.  Euro  generieren.  Das  Einsparpotential  bezieht  sich
 ausschließlich  auf  den  Erfüllungsaufwand  aus  den  weiteren
 Vorgaben für die Wirtschaft.

 Daneben  entstehen  für  die  Wirtschaft  keine  signifikanten
 weiteren  Kosten.  Auswirkungen  auf  Einzelpreise  und  das
 Preisniveau,  insbesondere  auf  das  Verbraucherpreisniveau,
 sind nicht zu erwarten.
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4.  Weitere Gesetzesfolgen

 Im  Zuge  der  gemäß  §  2  der  Gemeinsamen  Geschäftsord-
 nung  der  Bundesministerien  vorzunehmenden  Relevanzprü-
 fung  sind  unter  Berücksichtigung  der  unterschiedlichen  Le-
 benssituation  von  Frauen  und  Männern  keine  Auswirkun-
 gen  erkennbar,  die  gleichstellungspolitischen  Zielen  zuwi-
 derlaufen.

 B. Besonderer Teil

 Zu Artikel  1  (Änderung des Einkommensteuer-
 gesetzes)

 Zu Nummer  1

 Zu §  3 Nummer  5

 Die  Neufassung  dieser  Vorschrift  ist  eine  Folge  der  Ände-
 rung  des  Wehrpflichtgesetzes  durch  das  Wehrrechtsände-
 rungsgesetz  2011  vom  28.  April  2011  (BGBl.  I  S.  678),  wo-
 durch  die  Wehrpflicht  ab  dem  1.  Juli  2011  ausgesetzt  und
 durch  den  freiwilligen  Wehrdienst  mit  einer  Dauer  von  bis
 zu  23  Monaten  ersetzt  wurde.  Die  Änderung  im  Rahmen
 des  Wehrrechtsänderungsgesetzes  2011  führte  dazu,  dass
 die  Bezüge  für  den  freiwilligen  Wehrdienst  wie  die  Bezüge
 für  den  verpflichtenden  Wehrdienst  nach  §  3  Nummer  5
 EStG  steuerfrei  gestellt  wurden.  Der  rechtliche  Grund  für
 die  Erweiterung  auf  den  freiwilligen  Wehrdienst  ist  der  ge-
 setzliche  Verweis  in  §  3  Nummer  5  EStG  auf  §  1  Absatz  1
 Satz  1  des  Wehrsoldgesetzes.  In  der  Gesetzesbegründung
 des  Wehrrechtsänderungsgesetzes  2011  (Bundestagsdruck-
 sache  17/4821)  ist  ein  Prüfauftrag  verankert,  der  eine  Über-
 prüfung  der  privilegierten  Besteuerung  der  Bezüge  des  frei-
 willigen Wehrdienstes vorsieht.

 Steuerfrei  bleiben  die  Geld-  und  Sachbezüge  an  Wehrpflich-
 tige  im  Sinne  des  §  4  des  Wehrpflichtgesetzes  und  die  Vor-
 teile  aus  einer  unentgeltlichen  truppenärztlichen  Versorgung
 der  Soldaten  und  Zivildienstleistenden;  dies  gilt  auch  für
 den  freiwilligen  Wehrdienst.  Ebenso  wird  die  Steuerfreiheit
 für  die  an  Zivildienstleistende  nach  §  35  des  Zivildienstge-
 setzes  gezahlten  Geld-  und  Sachbezüge  beibehalten.  Für  die
 den  freiwilligen  Wehrdienst  Leistenden  wird  mit  der  vorlie-
 genden  Änderung  zukünftig  nur  noch  der  Gehaltsbestandteil
 „Wehrsold  nach  §  2  Absatz  1  Wehrsoldgesetz“  steuerfrei
 gestellt.  Die  weiteren  Bezüge,  z.  B.  Wehrdienstzuschlag,
 besondere  Zuwendungen  sowie  unentgeltliche  Unterkunft
 und  Verpflegung,  sind  zukünftig  für  freiwilligen  Wehrdienst
 Leistende,  die  ihren  Dienst  nach  dem  31.  Dezember  2013
 beginnen,  steuerpflichtig.  Der  Wehrsold  nach  §  2  Absatz  1
 des  Wehrsoldgesetzes  beträgt  gegenwärtig  ca.  280  bis
 350  Euro  monatlich.  Vor  dem  Hintergrund  der  mit  der  Un-
 terbrechung  des  normalen  Berufslebens  für  die  betroffenen
 Reservisten  verbundenen  besonderen  Belastung  werden  die
 Bezüge der Reservisten wie bisher nicht besteuert.

 Steuerfrei  gestellt  wird  ferner  das  für  den  Bundesfreiwilli-
 gendienst  ab  dem  1.  Januar  2013  gezahlte  Taschengeld.
 Weitere  Bezüge  wie  z.  B.  unentgeltliche  Unterkunft  und
 Verpflegung  sind  steuerpflichtig.  Das  Taschengeld  beträgt
 derzeit  monatlich  maximal  348  Euro.  Die  Bezüge  für  den
 Bundesfreiwilligendienst  sind  nach  bisheriger  Gesetzeslage
 voll  steuerpflichtig;  sie  wurden  aber  auf  Grund  einer  Billig-
 keitsregelung  der  Verwaltung  bisher  steuerfrei  behandelt,

 um  sie  gegenüber  den  Bezügen  für  den  freiwilligen  Wehr-
 dienst  nicht  zu  benachteiligen.  Mit  dieser  Gesetzesänderung
 ist die Billigkeitsregelung grundsätzlich entbehrlich.

 Auch  für  Personen,  die  einen  anderen  freiwilligen  zivilen
 Dienst,  insbesondere  einen  Jugendfreiwilligendienst,  leis-
 ten,  wird  eine  Steuerbefreiung  für  das  Taschengeld  oder
 vergleichbare  Geldleistungen  ab  dem  1.  Januar  2013  einge-
 führt.

 Zu Nummer  2

 Zu Buchstabe  a

 Zu §  32 Absatz  4 Satz  1 Nummer  2 Buchstabe  d

 Mit  der  Aussetzung  der  allgemeinen  Wehrpflicht  durch  das
 Wehrrechtsänderungsgesetz  2011  (BGBl.  I  S.  679)  kann
 auch  ein  anderer  Dienst  im  Ausland  nicht  mehr  als  Ersatz-
 dienst  für  den  Zivildienst  abgeleistet  werden.  §  5  des  Bun-
 desfreiwilligendienstgesetzes  führt  den  anderen  Dienst  im
 Ausland  jedoch  als  Auslandsfreiwilligendienst  fort,  da  der
 Bundesfreiwilligendienst  nicht  im  Ausland  geleistet  werden
 kann.  Für  die  Berücksichtigung  bei  den  Freibeträgen  für
 Kinder  und  die  Kindergeldberechtigung  wird  daher  der  in
 diesem  Zusammenhang  stehende  Verweis  auf  §  14b  des  Zi-
 vildienstgesetzes  durch  den  Verweis  auf  §  5  des  Bundesfrei-
 willigendienstgesetzes  ersetzt.  Die  fortgeltende  Berücksich-
 tigung  des  anderen  Dienstes  im  Ausland  ist  vor  dem  Hinter-
 grund  der  weiterhin  bestehenden  qualitativen  Standards  ge-
 rechtfertigt.  Dabei  ist  die  obligatorische  pädagogische
 Begleitung,  die  in  Form  von  Seminaren  im  In-  und  Ausland,
 Sprachkursen  und  Rückkehrerseminaren  geleistet  wird,  we-
 sentlicher Bestandteil der qualitativen Standards.

 Zu Buchstabe  b

 Zu §  32 Absatz  4 Satz  2

 Die  Änderung  erfolgt,  um  die  Formulierung  an  §  12
 Nummer  5  EStG  anzugleichen,  der  im  Gesetz  zur  Umset-
 zung  der  Beitreibungsrichtlinie  sowie  zur  Änderung  steuer-
 licher  Vorschriften  vom  7.  Dezember  2011  (BGBl.  I
 S.  2592) geändert worden ist.

 Zu Nummer  3

 Zu §  39a Absatz  1 Satz  2 – neu – bis 5 – neu –

 Durch  die  Neuregelung  des  §  39a  Absatz  1  EStG  kann  der
 Arbeitnehmer  beantragen,  dass  ein  im  Lohnsteuerabzugs-
 verfahren  zu  berücksichtigender  Freibetrag  nach  Satz  2  für
 zwei Kalenderjahre statt für ein Kalenderjahr gilt.

 Die  längere  Geltungsdauer  eines  Freibetrags  führt  zu  einer
 Verfahrensvereinfachung  für  den  Arbeitnehmer  und  auch
 für  die  Finanzverwaltung,  weil  der  Arbeitnehmer  nicht
 mehr  jährlich  den  Antrag  auf  Lohnsteuer-Ermäßigung  beim
 Finanzamt zu stellen braucht.

 Es  soll  auch  in  den  Fällen  der  zweijährigen  Geltungsdauer
 eines  Freibetrags  die  derzeitige  vereinfachte  Beantragung
 eines  Freibetrags  für  das  Folgejahr  möglich  sein.  Bei  der
 vereinfachten  Beantragung  kann  das  Finanzamt  unter  der
 Voraussetzung,  dass  die  Verhältnisse  des  Arbeitnehmers  im
 Wesentlichen  gleich  geblieben  sind,  auf  nähere  Angaben
 des  Arbeitnehmers  verzichten.  Für  einen  Freibetrag  mit
 zweijähriger  Geltungsdauer  bedeutet  dies,  dass  nach  Ablauf
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der  zweijährigen  Geltungsdauer  des  Freibetrags  für  die  dar-
 auf  folgenden  zwei  Jahre  die  weitere  Berücksichtigung  des
 Freibetrags  im  Lohnsteuerabzugsverfahren  mit  einem  ver-
 einfachten  Antrag  auf  Lohnsteuer-Ermäßigung  beantragt
 werden  kann.  Auch  bei  dieser  vereinfachten  Beantragung
 gilt  für  den  Arbeitnehmer  die  gesetzliche  Verpflichtung,  bei
 Veränderungen  zu  seinen  Ungunsten  die  Höhe  des  Freibe-
 trags ändern zu lassen.

 Die  Eintragung  eines  Freibetrags  bei  den  elektronischen
 Lohnsteuerabzugsmerkmalen  (ELStAM)  steht  unter  dem
 Vorbehalt  der  Nachprüfung,  und  der  Arbeitnehmer  ist
 grundsätzlich  nach  §  46  Absatz  2  Nummer  4  EStG  ver-
 pflichtet,  eine  Einkommensteuererklärung  beim  Finanzamt
 abzugeben.

 Da  der  Arbeitnehmer  im  Falle  der  Änderung  der  tatsächli-
 chen  Verhältnisse  zu  seinen  Gunsten  den  Freibetrag  ändern
 lassen  kann,  ist  er  nicht  für  den  gesamten  Zweijahreszeit-
 raum  gebunden.  Ändern  sich  die  Verhältnisse  des  Arbeit-
 nehmers  zu  seinen  Ungunsten,  ist  er  gesetzlich  verpflichtet,
 den  Freibetrag  ändern  zu  lassen.  Eine  Änderung  innerhalb
 des  Geltungszeitraums  eines  Freibetrags  kann  sich  zum  Bei-
 spiel  ergeben  bei  Arbeitgeberwechsel,  wenn  sich  die  Ent-
 fernung  zur  Arbeits-  oder  Tätigkeitsstätte  wesentlich  erhöht
 oder  verringert  oder  eine  doppelte  Haushaltsführung  be-
 gründet wird oder wegfällt.

 Im  Übrigen  wird  die  mehrjährige  Geltungsdauer  der  Freibe-
 träge  für  behinderte  Menschen  und  Hinterbliebene  beibehal-
 ten.

 Für  die  Berechnungen  im  Lohnsteuerermäßigungsverfahren
 nach  Absatz  2  gilt  weiterhin  eine  jährliche  Betrachtungs-
 weise.

 Zu Nummer  4

 Zu Buchstabe  a

 Zu §  52 Absatz  4g – neu –

 Die  Steuerpflicht  für  die  neben  dem  Wehrsold  nach  §  2
 Absatz  1  Wehrsoldgesetz  gezahlten  Bezüge  des  freiwilligen
 Wehrdienstes  gilt  für  Dienstverhältnisse,  die  nach  dem
 31.  Dezember 2013 beginnen.

 Für  den  Bundesfreiwilligendienst  und  andere  zivile  Freiwil-
 ligendienste  wird  die  Steuerbefreiung  für  das  Taschengeld
 rückwirkend zum 1.  Januar 2013 eingeführt.

 Zu Buchstabe  b

 Zu §  52 Absatz  4h

 Durch  die  Einfügung  des  neuen  §  52  Absatz  4g  EStG,  der
 die  Anwendungsregelung  zu  §  3  Nummer  5  EStG  enthält,
 wird  der  bisherige  Absatz  4g,  der  die  Anwendungsregelung
 zu §  3 Nummer  45 enthält, zum neuen Absatz  4h.

 Zu Buchstabe c

 Zu §  52 Absatz  50h – neu –

 Die  in  §  39a  Absatz  1  Satz  3  –  neu  –  EStG  geregelte  Mög-
 lichkeit,  im  Lohnsteuerermäßigungsverfahren  einen  Frei-
 betrag  mit  zweijähriger  Geltungsdauer  zu  bilden,  kann  auto-
 mationstechnisch  nicht  bereits  zum  1.  Januar  2014  umge-
 setzt  werden.  Diese  Möglichkeit  wird  nun  als  weitere  Aus-

 baustufe  nach  dem  erfolgreichen  Einsatz  des  Verfahrens  der
 elektronischen  Lohnsteuerabzugsmerkmale  vorgesehen.  Es
 wird  davon  ausgegangen,  dass  diese  Ausbaustufe  spätestens
 ab  dem  Kalenderjahr  2015  zur  Verfügung  steht.  Bis  dahin
 legt  diese  Anwendungsregelung  die  abweichende  Verfah-
 rensweise  fest,  wonach  ein  Freibetrag  im  Lohnsteuerermä-
 ßigungsverfahren  nur  für  die  Dauer  eines  Kalenderjahres
 gebildet  werden  kann.  Daraus  folgt,  dass  die  in  §  39a
 Absatz  1  Satz  5  –  neu  –  EStG  festgeschriebene  Verpflich-
 tung  des  Arbeitnehmers,  Änderungen  zu  seinen  Ungunsten
 dem  Finanzamt  anzuzeigen,  ebenso  noch  nicht  anzuwenden
 ist.

 Bei  Pauschbeträgen  für  behinderte  Menschen  und  Hinter-
 bliebene bleibt es bei der mehrjährigen Gültigkeit.

 Zu Nummer  5

 Zu §  65 Absatz  1 Satz  3

 In  §  65  Absatz  1  Satz  3  EStG  wird  eine  redaktionell  not-
 wendige Anpassung der Verweisung vorgenommen.

 Zu Artikel  2  (Änderung des Gewerbesteuer-
 gesetzes)

 Zu Nummer  1

 Zu §  3 Nummer  20 Buchstabe  e – neu –

 Mit  der  Änderung  werden  Einrichtungen  zur  ambulanten
 Rehabilitation  in  die  Gewerbesteuerbefreiung  einbezogen
 und  damit  den  stationären  Einrichtungen  gleichgestellt.  Ein-
 richtungen  zur  stationären  Rehabilitation  fallen  bereits  nach
 dem  geltenden  Recht  unter  die  Gewerbesteuerbefreiung  für
 „Krankenhäuser“  im  Sinne  des  Buchstabens  b.  Zur  einheit-
 lichen  Steuerbegünstigung  bei  Einrichtungen  zur  Rehabili-
 tation  werden  nun  aber  auch  stationäre  Rehabilitationsein-
 richtungen  ausdrücklich  in  dem  Befreiungstatbestand  des
 neuen Buchstaben e genannt.

 Ambulante  Rehabilitationseinrichtungen  unterscheiden  sich
 von  stationären  Rehabilitationseinrichtungen  nur  dadurch,
 dass  dort  keine  Unterkunft  und  (Voll-)Verpflegung  zur  Ver-
 fügung gestellt wird.

 Der  neue  Steuerbefreiungstatbestand  in  §  3  Nummer  20
 Buchstabe  e  GewStG  gilt  daher  gleichermaßen  für  am-
 bulante  und  stationäre  Rehabilitationseinrichtungen.  Die
 Steuerbefreiung  in  §  3  Nummer  20  Buchstabe  e  GewStG
 trägt  dabei  auch  dem  Umstand  Rechnung,  dass  mehr  und
 mehr  Rehabilitationsmaßnahmen,  die  in  der  Vergangenheit
 stationär  durchgeführt  wurden,  ambulant  erbracht  werden
 (Grundsatz  „ambulant  vor  stationär“).  Schon  mit  dem
 GKV-Versorgungsstrukturgesetz  vom  22.  Dezember  2011
 (BGBl.  I  S.  2983),  das  am  1.  Januar  2012  in  Kraft  getreten
 ist,  wurden  die  ambulanten  Rehabilitationseinrichtungen
 den  stationären  im  Hinblick  auf  den  Abschluss  von  Ver-
 sorgungs-  und  Vergütungsverträgen  gleichgestellt.  Mit  der
 vorliegenden  Änderung  wird  diese  Gleichstellung  im  Ge-
 werbesteuerrecht nachvollzogen.

 Bei  den  nunmehr  auch  begünstigten  Einrichtungen  der  am-
 bulanten  oder  stationären  Rehabilitation  handelt  es  sich  um
 solche,  wie  sie  beispielsweise  in  §  40  Absatz  1  und  2  des
 Fünften  Buches  Sozialgesetzbuch  (SGB  V)  oder  in  §  35
 Absatz  1  Nummer  5  der  Bundesbeihilfeverordnung  (BBhV)
 genannt  sind.  Erbringt  eine  derartige  Einrichtung  neben  den
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verordneten  ambulanten  oder  stationären  Rehabilitations-
 leistungen,  wie  sie  z.  B.  nach  §  111c  SBG  V  oder  §  35
 Absatz  1  Nummer  5  BBhV  (ambulante  Rehabilitationsein-
 richtung)  oder  §  111  SGB  V  (stationäre  Rehabilitationsein-
 richtung)  vergütet  werden,  auch  ärztlich  verordnete  Heilmit-
 telleistungen  nach  §  32  SGB  V  oder  auch  Leistungen  zur
 primären  Prävention  nach  §  20  SGB  V  (z.  B.  Physiothera-
 pieleistungen  als  isolierte  Heilmittelleistungen),  so  gilt  die
 Steuerbefreiung  nach  §  3  Nummer  20  Buchstabe  e  Satz  2
 GewStG insoweit nicht.

 Zu Nummer  2

 Zu §  29 Absatz  1 Nummer  2

 Die  Regelung  sieht  die  Ausdehnung  der  seit  dem  Erhe-
 bungszeitraum  2009  bei  der  Zerlegung  des  Gewerbesteuer-
 messbetrags  von  Windkraftanlagenbetreibern  bestehenden
 Sonderregelung  auf  die  Energieerzeugung  aus  solarer  Strah-
 lungsenergie  im  Sinne  des  §  3  Nummer  3  des  Erneuerbare-
 Energien-Gesetzes  vor.  Die  allgemeine  Beschränkung  auf
 Gewerbetreibende,  die  ausschließlich  Anlagen  zur  Energie-
 erzeugung  aus  Windenergie  und  solarer  Strahlungsenergie
 betreiben,  vermeidet  Verwerfungen  bei  den  kommunalen
 Messbetragsanteilen  im  Falle  von  Unternehmen,  die  neben
 diesen  Anlagen  noch  andere  betriebliche  Tätigkeiten  ausü-
 ben  (z.  B.  Unternehmen  mit  industrieller  Fertigung  und  ei-
 ner Solaranlage auf einem Fabrikdach).

 Die  Sonderregelungen  der  §§  30  ff.  GewStG  bleiben  von
 den vorstehenden Ausführungen unberührt.

 Zu Nummer  3

 Zu Buchstabe  a

 Zu §  36 Absatz  3b

 Die  Änderungen  in  §  3  Nummer  20  GewStG  zur  ambulan-
 ten  und  stationären  Rehabilitation  sind  erstmals  für  den  Er-
 hebungszeitraum 2013 anzuwenden.

 Zu Buchstabe  b

 Zu §  36 Absatz  9d – neu –

 Zur  zeitweisen  Vermeidung  ggf.  eintretender  Verteilungs-
 effekte  im  derzeitigen  Gewerbesteueraufkommen  wird  be-
 stimmt,  dass  die  Ausdehnung  der  Sonderregelung  auf  solare
 Strahlungsenergie  für  eine  Übergangszeit  von  zehn  Jahren
 (Erhebungszeiträume  2014  bis  2023)  zunächst  nur  für  Neu-
 anlagen  Anwendung  findet.  Die  Regelung  stellt  somit  si-
 cher,  dass  den  beteiligten  Kommunen  bei  Betrieben  mit  be-
 stehenden  Anlagen  zur  Energiegewinnung  mittels  solarer
 Strahlungsenergie  (Altanlagen)  ein  ausreichender  Zeitrah-
 men  zur  Verfügung  steht,  sich  im  Einzelfall  auf  die  sich  än-
 dernde  Rechtslage  einzustellen.  Darüber  hinaus  ist  sicherge-
 stellt,  dass  die  für  den  Bereich  der  Windkraftanlagenbetrei-
 ber  seit  2009  bestehende  Sonderregelung  weiterhin  in  der
 geltenden  Fassung  anzuwenden  ist.  Das  mit  der  Übergangs-
 regelung  einhergehende  Erfordernis  der  Unterscheidung
 von  Neuanlagen  und  Altanlagen  macht  die  Aufteilung  des
 einheitlichen  Gewerbesteuermessbetrags  anhand  eines  ge-
 eigneten  Maßstabs  erforderlich.  Die  Regelung  bestimmt,
 dass  die  Aufteilung  nach  den  jeweiligen  Verhältnissen  des
 maßgebenden  Sachanlagevermögens  anzuwenden  ist.  Da-
 mit  knüpft  der  Gesetzgeber  bewusst  an  eine  Größe  an,  die  er

 auch  in  §  29  Absatz  1  Nummer  2  GewStG  verwendet  bzw.
 die  auch  in  Zerlegungsfällen  nach  den  §§  30  oder  33
 Absatz  1 GewStG seit Jahrzehnten relevant ist.

 Zu Artikel  3  (Änderung des Umsatzsteuer-
 gesetzes)

 Zu Nummer  1

 Inhaltsübersicht

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Anpassung  an  die  mit
 diesem Gesetz geänderte Überschrift von §  26 UStG.

 Zu Nummer  2

 Zu Buchstabe  a

 Zu Doppelbuchstabe  aa

 Zu Dreifachbuchstabe  aaa

 Zu §  4 Nummer  16 Satz  1 Buchstabe  j

 Redaktionelle Änderung.

 Zu Dreifachbuchstabe  bbb

 Zu §  4 Nummer  16 Satz  1 Buchstabe  k – neu –

 Durch  das  Jahressteuergesetz  2009  wurde  die  Steuerbefrei-
 ung  nach  §  4  Nummer  16  UStG  neu  gefasst.  Die  Regelung
 erfasst  seit  1.  Januar  2009  neben  den  Pflegeleistungen  auch
 Betreuungsleistungen  an  körperlich,  geistig  oder  seelisch
 hilfsbedürftige  Personen.  Unionsrechtliche  Grundlage  der
 Neuregelung  ist  Artikel  132  Absatz  1  Buchstabe  g  der
 Richtlinie  2006/112/EG  des  Rates  über  das  gemeinsame
 Mehrwertsteuersystem  (sog.  Mehrwertsteuer-Systemrichtli-
 nie  –  MwStSystRL).  Danach  befreien  die  Mitgliedstaaten
 „eng  mit  der  Sozialfürsorge  und  der  sozialen  Sicherheit  ver-
 bundene  Dienstleistungen  und  Lieferungen  von  Gegenstän-
 den,  einschließlich  derjenigen,  die  durch  Altenheime,  Ein-
 richtungen  des  öffentlichen  Rechts  oder  andere  von  dem  be-
 treffenden  Mitgliedstaat  als  Einrichtungen  mit  sozialem
 Charakter anerkannte Einrichtungen bewirkt werden“.

 Mit  der  Ergänzung  werden  nunmehr  Einrichtungen,  denen
 die  rechtliche  Betreuung  nach  §  1896  BGB  durch  Betreu-
 ungsbeschluss  übertragen  wurde,  als  begünstigte  Einrich-
 tungen  anerkannt.  Nach  gefestigter  Rechtsprechung  des
 EuGH  umfasst  demnach  der  Begriff  „Einrichtungen“
 i.  S.  des  Artikel  132  Absatz  1  Buchstabe  g  MwStSystRL
 unabhängig  von  der  Rechts-  oder  Organisationsform  des
 Leistungserbringers  sowohl  natürliche  als  auch  juristische
 Personen.

 Damit  erfasst  die  Steuerbefreiung  künftig  grundsätzlich
 auch  die  nach  §§  1896  ff  BGB  erbrachten  Betreuungsleis-
 tungen,  insbesondere  solche,  die  von  Vereinsbetreuern  und
 Betreuungsvereinen,  aber  auch  solche,  die  von  Berufsbe-
 treuern  erbracht  werden.  Leistungen,  die  nach  §  1908i
 Absatz  1  Satz  1  i.  V.  m.  §  1835  Absatz  3  BGB  vergütet  wer-
 den  (Dienste,  die  zum  Gewerbe  oder  Beruf  des  Betreuers
 gehören),  fallen  nicht  unter  die  Steuerbefreiung  des  §  4
 Nummer  16  Satz  1  Buchstabe  k  UStG,  da  es  sich  hierbei
 nicht  um  Betreuungsleistungen  im  eigentlichen  Sinne  han-
 delt,  z.  B.  wenn  der  Betreuer  als  Rechtsanwalt  den  Betreu-
 ten  in  einem  Prozess  vertritt,  oder  als  Steuerberater  die
 Steuererklärung für den Betreuten anfertigt.
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Zu Dreifachbuchstabe  ccc

 Zu §  4 Nummer  16 Satz  1 Buchstabe  l

 Der  bisherige  Buchstabe  k  der  Vorschrift  wird  neuer  Buch-
 stabe  l.

 Zu Doppelbuchstabe  bb

 Zu §  4 Nummer  16 Satz  2

 Redaktionelle  Anpassung  auf  Grund  des  neu  eingefügten
 §  4 Nummer  16 Satz  1 Buchstabe  k UStG.

 Zu Buchstabe  b

 Zu §  4 Nummer  20 Buchstabe  a Satz  3 – neu –

 Nach  geltendem  §  4  Nummer  20  Buchstabe  a  UStG  sind  ne-
 ben  den  abschließend  aufgeführten  Umsätzen  der  Gebiets-
 körperschaften  auch  die  Umsätze  gleichartiger  Einrichtun-
 gen  anderer  Unternehmer  von  der  Umsatzsteuer  befreit,
 wenn  die  zuständige  Landesbehörde  bescheinigt,  dass  sie
 die  gleichen  kulturellen  Aufgaben  wie  die  in  Satz  1  bezeich-
 neten Einrichtungen erfüllen.

 Die  Ergänzung  der  Steuerbefreiungsnorm  des  §  4  Num-
 mer  20  Buchstabe  a  UStG  um  die  Leistungen  der  Bühnenre-
 gisseure  und  Bühnenchoreographen  ist  geboten,  da  diese  für
 die  Inszenierung  prägend  und  wesentlich  sind,  indem  sie  auf
 die  Gestaltfindung  der  künstlerischen  Darstellung  Einfluss
 nehmen.  Die  Theateraufführung  wäre  ohne  den  Bühnenre-
 gisseur,  der  wie  der  Bühnenchoreograph  –  als  Regisseur  der
 Tänzer  –  den  Charakter  der  Vorstellung  in  künstlerischer
 und kreativer Hinsicht wesentlich prägt, nicht vorstellbar.

 Die  Steuerbefreiung  ist  auf  an  Theater,  Opernhäuser  etc.  er-
 brachte  Umsätze  von  Bühnenregisseuren  und  -choreogra-
 phen  beschränkt.  Leistungen  von  Bühnenregisseuren  und
 - choreographen  an  andere  Leistungsempfänger  sowie  Leis-
 tungen  z.  B.  selbständiger  Filmregisseure,  Hörspielregis-
 seure und Fernsehregisseure sind nicht begünstigt.

 Über  die  Ergänzung  der  Steuerbefreiungsnorm  des  §  4
 Nummer  20  UStG  um  die  Leistungen  der  Bühnenregisseure
 und  Bühnenchoreographen  hinaus  ergibt  sich  weder  eine
 Änderung  der  bisherigen  Rechtslage  noch  ein  Spielraum  für
 eine erweiternde Auslegung auf weitere Berufsgruppen.

 Zu Buchstabe  c

 Zu §  4 Nummer  25 Satz  3 Buchstabe  c – neu –

 Durch  das  Jahressteuergesetz  2008  wurde  die  Steuerbefrei-
 ung  nach  §  4  Nummer  25  UStG  neu  gefasst.  Danach  erfasst
 die  Regelung  seit  1.  Januar  2008  sämtliche  Leistungen  der
 Kinder-  und  Jugendhilfe,  die  nach  den  Vorschriften  des
 Achten  Buches  Sozialgesetzbuch  (SGB  VIII)  erbracht  wer-
 den,  und  damit  eng  verbundene  Leistungen.  Unionsrechtli-
 che  Grundlage  hierfür  ist  Artikel  132  Absatz  1  Buchstabe  h
 MwStSystRL.  Danach  befreien  die  Mitgliedstaaten  „eng
 mit  der  Kinder-  und  Jugendbetreuung  verbundene  Dienst-
 leistungen  und  Lieferungen  von  Gegenständen  durch  Ein-
 richtungen  des  öffentlichen  Rechts  oder  andere  von  dem  be-
 treffenden  Mitgliedstaat  als  Einrichtungen  mit  sozialem
 Charakter anerkannte Einrichtungen“.

 Im  Gleichklang  mit  der  Einführung  des  neuen  §  4  Num-
 mer  16  Satz  1  Buchstabe  k  UStG  werden  auch  die  Leistun-

 gen,  die  von  Einrichtungen  erbracht  werden,  die  als  Vor-
 münder  nach  §  1773  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  (BGB)
 oder  als  Ergänzungspfleger  nach  §  1909  BGB  bestellt  wor-
 den  sind,  nach  §  4  Nummer  25  Satz  3  Buchstabe  c  UStG
 von  der  Umsatzsteuer  befreit.  Nach  gefestigter  Rechtspre-
 chung  des  EuGH  umfasst  der  Begriff  „Einrichtungen“  unab-
 hängig  von  der  Rechts-  oder  Organisationsform  des  Leis-
 tungserbringers  sowohl  natürliche  als  auch  juristische  Per-
 sonen.  Von  der  Steuerbefreiung  erfasst  werden  daher  auch
 Vormundschafts-  und  Pflegschaftsleistungen,  die  von  Be-
 rufsvormündern  und  Berufsergänzungspflegern  erbracht
 werden.  Nach  §  1773  BGB  bestellte  Vormünder  üben  eine
 in  ihrem  Wesensgehalt  den  Betreuern  gleichartige  Tätigkeit
 aus.  Die  Steuerbefreiung  ist  aus  Gründen  der  Gleichbehand-
 lung  (Artikel  3  GG)  daher  auch  auf  Vormünder  zu  erstre-
 cken.  Abweichungen  bestehen  lediglich  in  den  Modalitäten
 der  Vergütung,  die  umsatzsteuerlich  jedoch  nicht  beachtlich
 sind.  Entscheidend  ist  die  Gleichartigkeit  der  erbrachten
 Leistungen.  Leistungen,  die  nach  §  1835  Absatz  3  BGB  ver-
 gütet  werden  (Dienste,  die  zum  Gewerbe  oder  Beruf  des
 Vormunds  gehören,  z.  B.  Vormund  wird  als  Rechtsanwalt
 für  den  Mündel  tätig),  sind  von  der  Umsatzsteuerbefreiung
 nach  §  4  Nummer  25  Satz  3  Buchstabe  c  UStG  ausgenom-
 men.  Da  Vormünder  ihre  Leistungen  gegenüber  Minderjäh-
 rigen  erbringen,  beruht  die  Steuerbefreiung,  abweichend
 von  der  für  nach  §§  1896  ff  BGB  erbrachten  Betreuungs-
 leistungen,  auf  der  unionsrechtlichen  Grundlage  des  Arti-
 kels 132 Absatz  1 Buchstabe  h MwStSystRL.

 Auch  Ergänzungspfleger  sind  wegen  der  Vergleichbarkeit
 der  Tätigkeit  mit  Vormündern  von  der  Umsatzsteuer  zu  be-
 freien.  Leistungen,  die  nach  §  1915  BGB  i.  V.  m.  §  1835
 Absatz  3  BGB  vergütet  werden,  sind  von  der  Umsatzsteuer-
 befreiung  nach  §  4  Nummer  25  Satz  3  Buchstabe  c  UStG
 ausgenommen.

 Für  alle  Pflegschaften  gelten  gemäß  §  1915  BGB  die  Vor-
 schriften  über  die  Vormundschaft  entsprechend;  für  die  Ver-
 gütung  findet  sich  eine  Sonderregelung  für  Pfleger,  deren
 Vergütung  –  bei  nicht  mittellosen  Pfleglingen  –  nicht  aus
 der Staatskasse gezahlt wird.

 Die  Ergänzungspflegschaft  nach  §  1909  BGB  dient  wie  die
 Vormundschaft  der  Fürsorge  für  Minderjährige,  wenn  in
 Teilbereichen  ihre  Angelegenheiten  nicht  von  dem  Sorgebe-
 rechtigten  (Eltern  oder  Vormund)  wahrgenommen  werden
 können.  Dies  kann  sich  vergleichbar  dem  Betreuungsrecht
 auf  die  Personen-  oder  Vermögenssorge  oder  einzelne  An-
 gelegenheiten  dieser  Bereiche  beziehen.  Die  sorgerechtliche
 Zuständigkeit  der  Eltern  oder  des  Vormunds  bleibt  dann  in
 den  übrigen  Angelegenheiten  bestehen.  So  kann  Eltern  bei
 Vernachlässigung  des  Kindes  nur  die  Personensorge  entzo-
 gen  werden,  für  die  ein  Ergänzungspfleger  bestellt  wird.  Die
 Vermögenssorge  bleibt  dann  bei  den  Eltern.  Andererseits
 kann  auch  die  Ergänzungspflegschaft  für  Vermögensangele-
 genheiten  des  Minderjährigen  erforderlich  sein,  so  insbe-
 sondere  in  den  Fällen  des  §  1909  Absatz  1  Satz  2  BGB
 i.  V.  m. §  1638 Absatz  1 BGB.

 Keine  vergleichbaren  Tätigkeiten  werden  jedoch  bei  den
 weiteren  Pflegschaften  des  BGB  ausgeübt.  Die  Abwesen-
 heitspflegschaft  (§  1911  BGB)  und  die  Nachlasspflegschaft
 (§  1960f  BGB)  sowie  die  Sammlungspflegschaft  (§  1914
 BGB)  betreffen  nur  das  Vermögen.  Die  Pflegschaft  für
 einen  unbekannten  Beteiligten  nach  §  1913  BGB  wird  in
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der  Regel  das  Vermögen  betreffen,  das  gleiche  gilt  für  die
 Pflegschaft  für  eine  Leibesfrucht  nach  §  1912  BGB.  Der
 Hintergrund  der  Wahrnehmung  von  sorgerechtsrelevanten
 Angelegenheiten  schutzbedürftiger  Minderjähriger  und  mit-
 hin  der  spezifisch  soziale  Charakter  entfallen  in  diesen  Fäl-
 len.  Für  diese  Tätigkeiten  wird  eine  Umsatzsteuerbefreiung
 deshalb nicht gewährt.

 Auch  Verfahrenspfleger/-beistände  üben  keine  den  Betreu-
 ern  oder  Vormündern  vergleichbare  Tätigkeit  aus,  da  sie  le-
 diglich  in  Gerichtsverfahren  auftreten  und  dort  die  Interes-
 sen  der  betroffenen  Person  zur  Geltung  bringen.  Im  Ver-
 gleich  zu  diesen  Personengruppen  ist  der  Gegenstand  der
 Leistung  begrenzter,  z.B.  nur  auf  die  Stellungnahme  zur
 Frage,  wer  das  Sorgerecht  erhalten  soll.  Eine  umfassende
 Personen-  oder  Vermögenssorge  wird  nicht  wahrgenom-
 men.  In  Familiensachen  kann  die  Stellungnahme  des  Ver-
 fahrensbeistands  gutachtenähnlichen  Charakter  haben.  Eine
 durch  den  Gleichbehandlungsgrundsatz  veranlasste  Um-
 satzsteuerbefreiung lässt sich hieraus nicht ableiten.

 Es  handelt  sich  auch  nicht  um  ein  eng  mit  der  Sozialfür-
 sorge  und  sozialen  Sicherheit  verbundene  Leistung,  da  eine
 Vertretung  vor  Gericht  keine  nach  den  SGB  beschriebene
 Leistung darstellt.

 Zu Nummer  3

 Zu §  14b Absatz  1 Satz  1

 Die  Aufbewahrungsfrist  nach  §  14b  Absatz  1  Satz  1  UStG
 wird  –  wie  die  Aufbewahrungsfrist  nach  §  147  Absatz  3
 Satz  1  der  Abgabenordnung  (AO)  –  auf  acht  Jahre  verkürzt.
 Zur  Begründung  vgl.  die  dortigen  Ausführungen  (zu
 Artikel  4).

 Zu Nummer  4

 Zu Buchstabe  a

 Zu §  26 – Überschrift –

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Anpassung  an  den  ge-
 änderten Inhalt der Vorschrift.

 Zu Buchstabe  b

 Zu §  26 Absatz  4

 Artikel  151  Absatz  1  Unterabsatz  1  Buchstabe  b  der  Richtli-
 nie  2006/112/EG  des  Rates  vom  28.  November  2006  über
 das  gemeinsame  Mehrwertsteuersystem  (ABl.  L  347  vom
 11.12.2006,  S.  1)  in  Verbindung  mit  Artikel  50  der  Durch-
 führungsverordnung  (EU)  Nr.  282/2011  des  Rates  vom
 15.  März  2011  zur  Festlegung  von  Durchführungsvorschrif-
 ten  zur  Richtlinie  2006/112/EG  über  das  gemeinsame  Mehr-
 wertsteuersystem  (ABl.  L  77  vom  23.3.2011,  S.  1)  ermög-
 licht  die  Anerkennung  eines  Konsortiums,  das  auf  der
 Grundlage  der  Verordnung  (EG)  Nr.  723/2009  des  Rates
 vom  25.  Juni  2009  über  den  gemeinschaftlichen  Rechtsrah-
 men  für  ein  Konsortium  für  eine  europäische  Forschungsin-
 frastruktur  (ABl.  L  206  vom  8.8.2009,  S.  1)  durch  einen  Be-
 schluss  der  Kommission  gegründet  wurde,  als  internationale
 Einrichtung  durch  den  Aufnahmemitgliedstaat.  Durch  die
 Regelung  erfolgt  diese  Anerkennung,  soweit  Deutschland
 Aufnahmestaat  ist.  Die  Grenzen  und  Bedingungen  der  Ent-
 lastung  der  Konsortien  von  der  Umsatzsteuer  auf  ihre  Vor-
 bezüge  werden  in  einem  Abkommen  zwischen  den  Mitglie-

 dern  gemäß  Artikel  5  Absatz  1  Buchstabe  d  der  Verordnung
 (EG)  Nr.  723/2009  festgelegt.  Die  Regelung  ermöglicht  die
 Ansiedlung  Europäischer  Forschungsinfrastruktur  Konsor-
 tien in Deutschland.

 In  der  Regelung  wird  von  der  Möglichkeit  Gebrauch  ge-
 macht,  die  Entlastung  der  Konsortien  von  der  Umsatzsteuer
 auf  ihre  Vorbezüge  anstatt  durch  eine  direkte  Steuerbefrei-
 ung  der  Umsätze  an  die  Konsortien  durch  eine  Vergütung
 –  wie  auch  bei  internationalen  Organisationen  mit  Sitz  in
 Deutschland  –  herbeizuführen.  Dies  trägt  den  Bedenken  des
 Bundesrates  Rechnung,  der  sich  bereits  mehrfach  gegen
 eine  direkte  Umsatzsteuerbefreiung  für  die  Umsätze  an
 Konsortien  ausgesprochen  hat.  Im  Übrigen  entspricht  die
 Regelung  den  auch  für  internationale  Organisationen  mit
 Sitz in Deutschland getroffenen Regelungen.

 Die  Aufnahme  einer  Regelung  zur  Entlastung  der  Konsor-
 tien  für  die  nach  §  13b  Absatz  5  UStG  geschuldete  und  von
 ihr  entrichtete  Umsatzsteuer,  ist  notwendig,  da  diese  Steuer
 in  der  Rechnung  nicht  gesondert  ausgewiesen  wird.  Bei
 Leistungen  an  Konsortien  mit  satzungsgemäßem  Sitz  in  an-
 deren  EU-Mitgliedstaaten  findet  vorrangig  §  4  Nummer  7
 Satz  1  Buchstabe  d  UStG  Anwendung.  Nur  in  den  Fällen,  in
 denen  diese  Steuerbefreiung  nicht  zur  Anwendung  kommt,
 weil  der  Liefergegenstand  nicht  in  das  Gebiet  des  anderen
 EU-Mitgliedstaates  befördert  oder  versendet  wird,  soll  in
 Anwendung  von  Artikel  51  Absatz  3  der  Durchführungs-
 verordnung  (EU)  Nr.  282/2011  sichergestellt  werden,  dass
 bei  Vorlage  einer  Bescheinigung  des  Aufnahmemitglied-
 staates  eine  Entlastung  des  Konsortiums  von  der  Umsatz-
 steuer  auf  seine  Vorbezüge  durch  eine  Vergütung  sicherge-
 stellt werden kann.

 Zu Nummer  5

 Zu §  26a Absatz  1 Nummer  2

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zur  Änderung  des
 §  14b Absatz  1 Satz  1 UStG.

 Zu Nummer  6

 Zu §  27 Absatz  19 – neu –

 Der  neu  angefügte  Absatz  19  enthält  die  Anwendungsrege-
 lung  zur  Verkürzung  der  Aufbewahrungsfristen  in  §  14b
 Absatz  1  Satz  1  UStG  und  zur  entsprechenden  Folgeände-
 rung in §  26a Absatz  1 Nummer  2 UStG.

 Zu Artikel  4  (Änderung der Abgabenordnung)

 Zu §  147 Absatz  3 Satz  1

 Der  Koalitionsvertrag  zwischen  CDU,  CSU  und  FDP  sieht
 vor,  Wirtschaft,  Bürger  und  Verwaltung  durch  den  Abbau
 überflüssiger  Bürokratie  zu  entlasten.  In  einem  ersten
 Schritt  sollen  konkrete  Möglichkeiten  aufgezeigt  werden,
 wie  in  diesen  Bereichen  der  gesamte  messbare  Erfüllungs-
 aufwand  um  durchschnittlich  25  Prozent  netto  reduziert
 werden  kann.  Als  einer  dieser  Bereiche  wird  im  Koalitions-
 vertrag  die  „Harmonisierung  und  Verkürzung  der  Auf-
 bewahrungs-  und  Prüfungsfristen  nach  Handels-,  Steuer-
 und  Sozialrecht“  genannt.  Das  Kabinett  hat  daraufhin  am
 27.  Januar  2010  unter  anderem  ein  Projekt  „Harmonisierung
 und  Verkürzung  der  Aufbewahrungs-  und  Prüfungsfristen
 nach  Handels-,  Steuer-  und  Sozialrecht“  beschlossen.  Für
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die  Messung  des  bürokratischen  Aufwandes  kommt  nun-
 mehr  das  Konzept  des  Erfüllungsaufwands  zum  Tragen,
 eine  Methodik,  die  den  bisherigen  Ansatz  des  Standardkos-
 ten-Modells  erweitert  und  neben  den  Informationspflichten
 zusätzliche Kostenfaktoren in den Blick nimmt.

 Das  Projekt  „Harmonisierung  und  Verkürzung  der  Aufbe-
 wahrungs-  und  Prüfungsfristen  nach  Handels-,  Steuer-  und
 Sozialrecht“  wurde  unter  Federführung  des  Bundesministe-
 riums  der  Finanzen  in  enger  Zusammenarbeit  mit  dem  Bun-
 desministerium  der  Justiz,  dem  Bundesministerium  für  Ar-
 beit  und  Soziales,  der  Geschäftsstelle  Bürokratieabbau  im
 Bundeskanzleramt  und  dem  Statistischen  Bundesamt,  unter
 Begleitung des Normenkontrollrats durchgeführt.

 Ziele des Projekts waren,

 –  den  sich  durch  die  derzeit  bestehenden  handels-,  steuer-
 und  sozialrechtlichen  Aufbewahrungs-  und  Prüfungs-
 pflichten  ergebenden  Erfüllungsaufwand  zu  ermitteln,
 und  einzuschätzen,  ob  eine  weitere  Harmonisierung  der
 Aufbewahrungs-  und  Prüfungsfristen  zu  messbaren  und
 auch  spürbaren  Entlastungen  für  die  Wirtschaft  führen
 würde,

 –  weitere  Entlastungsvorschläge  aus  der  Wirtschaft  zu
 sammeln und

 –  zu  bestimmen,  welche  Auswirkungen  Harmonisierungen
 bzw.  Verkürzungen  der  Fristen  auf  den  Verwaltungsvoll-
 zug  und  die  öffentlichen  Haushalte  nach  sich  ziehen
 würden.

 In  Abwägung  der  Entlastungswirkung  beim  Erfüllungsauf-
 wand  einerseits  und  dem  Steuerausfallrisiko  andererseits
 sollen  die  bisher  zehnjährigen  Aufbewahrungsfristen  in  der
 Abgabenordnung  und  im  Umsatzsteuergesetz  durch  dieses
 Gesetz  in  einem  ersten  Schritt  auf  acht  Jahre  verkürzt  wer-
 den  (zur  Änderung  des  Handelsgesetzbuchs  siehe  Artikel  6,
 zur  Neuregelung  ab  2015  siehe  Artikel  10).  Die  An-
 knüpfung  an  die  steuerliche  Festsetzungsfrist  nach  §  147
 Absatz  3  Satz  3  AO  bleibt  erhalten.  Insgesamt  führt  die  Än-
 derung  ab  dem  Jahr  2015  zu  einem  Einsparpotential  bei  den
 Unternehmen  um  2,5  Mrd.  Euro.  Der  Nationale  Normen-
 kontrollrat  hat  in  seiner  Stellungnahme  zum  Jahressteuerge-
 setz  2013  vom  19.  Juni  2012  die  Maßnahme  ausdrücklich
 begrüßt.

 Zu Artikel  5  (Änderung des Einführungsgesetzes
 zur Abgabenordnung)

 Zu Nummer  1  (Artikel 97)

 Zu §  19a Absatz  1

 Der  bisherige  Wortlaut  wird  wegen  der  Anfügung  des  neuen
 Absatzes  2 Absatz  1.

 Zu Nummer  2  (Artikel 97)

 Zu §  19a Absatz  2 – neu –

 §  19a  Absatz  2  –  neu  –  EGAO  enthält  die  Anwendungsre-
 gelung  zur  Verkürzung  der  Aufbewahrungsfristen  in  §  147
 Absatz  3 Satz  1 AO.

 Zu Artikel  6  (Änderung des Handelsgesetzbuchs)

 Zu §  257 Absatz  4

 Die  Aufbewahrungsfrist  nach  §  257  Absatz  4  HGB  wird  für
 Buchungsbelege auf acht Jahre verkürzt.

 Zu Artikel  7  (Änderung des Einführungsgesetzes
 zum Handelsgesetzbuch)

 Artikel  47  EGHGB  enthält  die  Anwendungsregelung  zur
 Verkürzung  der  Aufbewahrungsfristen  in  §  257  Absatz  4
 HGB.

 Zu Artikel  8  (Änderung des Bundeskindergeld-
 gesetzes)

 Zu Nummer  1

 Zu §  2 Absatz  2 Satz  1 Nummer  2 Buchstabe  d

 Die  Änderung  in  §  32  Absatz  4  Satz  1  Nummer  2
 Buchstabe  d  EStG  wird  inhaltsgleich  für  das  BKGG  über-
 nommen.

 Zu Nummer  2

 Zu §  2 Absatz  2 Satz  2

 Die  Änderung  in  §  32  Absatz  4  Satz  2  EStG  wird  inhalts-
 gleich für das BKGG übernommen.

 Zu Artikel  9  (Änderung des Erbschaftsteuer- und
 Schenkungsteuergesetzes)

 Zu Nummer  1

 Zu §  13a Absatz  1 Satz  4 und Absatz  4 Satz  5

 Die  Änderung  stellt  klar,  dass  bei  der  Zahl  der  Beschäftigten
 (Absatz  1  Satz  4)  und  bei  der  Lohnsummenermittlung
 (Absatz  4)  die  Beschäftigten  und  Lohnsummen  nachgeord-
 neter  Gesellschaften  nach  Maßgabe  der  jeweiligen  Beteili-
 gungsquote berücksichtigt werden.

 Zu Nummer  2

 Zu den Buchstaben  a und b

 Zu §  13b Absatz  2 Satz  2 Nummer  4a – neu – und Satz  3

 Zahlungsmittel,  Geschäftsguthaben,  Geldforderungen  und
 andere  Forderungen  (Finanzvermögen)  sind  nach  geltendem
 Recht  in  unbegrenztem  Umfang  kein  Verwaltungsvermö-
 gen.  Sie  können  sowohl  einer  Kapitalgesellschaft  (z.  B.  ei-
 ner  sog.  Cash-GmbH)  als  auch  einem  Gewerbebetrieb  (Be-
 triebsvermögen  von  Einzelunternehmen  und  Personenge-
 sellschaften)  zugeführt  werden,  ohne  dass  dies  Auswirkun-
 gen  auf  den  Verwaltungsvermögenstest  nach  §  13b  Absatz  2
 Satz  1  ErbStG  hat.  Der  Erwerber  kann  bei  einer  anschlie-
 ßenden  Übertragung  des  begünstigungsfähigen  Vermögens
 die Befreiungen nach §  13a ErbStG in Anspruch nehmen.

 Es  ist  jedoch  nur  gerechtfertigt,  diese  Wirtschaftsgüter  vom
 Verwaltungsvermögen  auszunehmen,  soweit  sie  betriebs-
 notwendig  sind  und  den  zur  gesicherten  Fortführung  des
 Betriebs  erforderlichen  normalen  Bestand  nicht  übersteigen.
 Dieser  gewährleistet  die  betriebswirtschaftlich  notwendige
 Liquidität,  die  im  Wesentlichen  aus  der  normalen  Ge-
 schäftstätigkeit  resultiert.  Der  Normalbestand  hat  damit
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auch  weiterhin  über  den  sog.  Verwaltungsvermögenstest  des
 §  13b  Absatz  2  Satz  1  ErbStG  keine  Auswirkung  auf  die
 Befreiung  des  begünstigungsfähigen  Betriebsvermögens.
 Damit  werden  nicht  gestaltungsorientierte  Betriebe  mit  ih-
 rem  durchschnittlichen  Bestand  an  Finanzvermögen  nicht
 negativ betroffen.

 Ein  den  Normalbestand  übersteigender  Bestand  im  Zeit-
 punkt  der  Steuerentstehung  soll  dagegen  nach  dem  neuen
 §  13b  Absatz  2  Satz  2  Nummer  4a  ErbStG  zum  Verwal-
 tungsvermögen  gehören.  Für  die  typisierende  Abgrenzung
 des  normalen  Bestands  bilden  die  am  jeweiligen  Bilanz-
 stichtag  der  letzten  fünf  Wirtschaftsjahre  vorhandenen  Be-
 stände  im  Betrieb  eine  wichtige  Orientierungshilfe.  Durch
 das  Abstellen  auf  den  Durchschnittsbestand  der  letzten  fünf
 Wirtschaftsjahre  wird  auch  konjunkturell  und  saisonal
 schwankenden  Geschäftsverläufen  Rechnung  getragen.  Die
 Fiktion  umfasst  stets  die  letzten  fünf  Wirtschaftsjahre  auch
 dann,  wenn  der  Betrieb  noch  keine  fünf  vollen  Wirtschafts-
 jahre  bestanden  hat.  Soweit  sich  für  den  jeweiligen  Bilanz-
 stichtag  kein  Bestand  an  Finanzvermögen  ermitteln  lässt,  ist
 im  Rahmen  der  Fiktion  der  Bestand  an  Finanzvermögen  mit
 0  Euro  anzusetzen.  Dies  ist  gerechtfertigt,  um  schwierige
 Abgrenzungsfragen  im  Einzelfall  zu  vermeiden.  Dass  nur
 der  Normalbestand  an  Finanzvermögen  nicht  zum  Verwal-
 tungsvermögen  gehört,  verhindert  Gestaltungen  durch  das
 kurzfristige  Einlegen  oder  Einbringen  solcher  Wirtschafts-
 güter,  die  nur  den  Zweck  verfolgen,  hierfür  die  Befreiungen
 in  Anspruch  zu  nehmen.  Der  Bundesfinanzhof  hat  in  seinem
 Vorlagebeschluss  vom  27.  September  2012  (II  R  9/11)  sol-
 che  Gestaltungen  als  verfassungsrechtlich  problematisch
 angesehen.  Weil  bereits  im  Vorfeld  abschließend  abgegrenzt
 wird,  was  zum  Verwaltungsvermögen  gehört,  wird  Rechts-
 sicherheit  und  Planbarkeit  sowohl  für  den  Betrieb  als  auch
 für  die  Finanzverwaltung  gewährleistet.  Die  Abgrenzung
 des  Verwaltungsvermögens  gilt  gleichermaßen  für  Perso-
 nenunternehmen  (Einzelbetriebe  und  Personengesellschaf-
 ten)  und  für  Kapitalgesellschaften;  also  z.  B.  auch  für  sog.
 Cash-GmbHs.

 Um  einerseits  die  angesprochenen  Gestaltungen  durch  Zu-
 führung  von  Finanzvermögen  zu  verhindern  und  anderer-
 seits  Betriebe,  die  in  größerer  Zahl  Arbeitsplätze  zur  Verfü-
 gung  stellen  und  damit  dem  Gemeinwohl  dienen,  nicht  in
 ihrer  betriebswirtschaftlich  notwendigen  Liquidität  zu  be-
 einträchtigen,  bestimmt  Satz  2,  dass  Betriebe  mit  mehr  als
 20  Beschäftigten  nicht  unter  die  Regelung  fallen.  Entspre-
 chend  der  Ausnahmeregelung  zur  Lohnsummenbedingung
 in  §  13a  Absatz  1  Satz  4,  Absatz  4  Satz  5  ErbStG  sollen  da-
 bei  auch  Beschäftigte  in  Beteiligungsgesellschaften  anteilig
 berücksichtigt werden.

 Eine  Bereichsausnahme  gilt  für  Kreditinstitute  und  Versi-
 cherungsunternehmen  in  Anlehnung  an  die  bisherige  Aus-
 nahme in §  13b Absatz  2 Satz  2 Nummer  2 und 4 ErbStG.

 Bisher  im  Privatvermögen  gehaltenes  Finanzvermögen  im
 Sinne  des  neuen  §  13b  Absatz  2  Satz  2  Nummer  4a  ErbStG
 wird  nach  Satz  3  der  Vorschrift  als  junges  Verwaltungsver-
 mögen  erfasst,  wenn  es  innerhalb  der  letzten  zwei  Jahre  vor
 dem  Besteuerungszeitpunkt  dem  Betrieb  zugeführt  wird.
 Maßgebend  soll  jedoch  nur  der  auf  den  Besteuerungszeit-
 punkt  projizierte  Bestand  dieses  zugeführten  Vermögens
 sein.  Deshalb  wird  nur  der  Saldo  zwischen  Entnahmen  und
 Einlagen  solcher  Wirtschaftsgüter  erfasst.  Einer  „Einfär-

 bung  von  Geld“  bedarf  es  nicht.  Die  Angaben  können  aus
 der  Buchführung  entnommen  werden.  Bestandsveränderun-
 gen  aus  der  operativen  Tätigkeit  des  Betriebs  werden  damit
 nicht als Verwaltungsvermögen erfasst.

 Der  Vorschlag  zur  Behandlung  des  jungen  Verwaltungsver-
 mögens  trifft  die  Cash-GmbH  in  den  typischen  Fällen  der
 kurzfristigen  Einlage  und  der  anschließenden  Übertragung
 innerhalb  eines  Zeitkorridors  von  zwei  Jahren.  Dieser  Zeit-
 raum  entspricht  der  bisherigen  Abgrenzung  beim  jungen
 Verwaltungsvermögen.

 Zu Buchstabe  c

 Zu §  13b Absatz  2 Satz  7

 Mit  dem  Jahressteuergesetz  2010  vom  8.  Dezember  2010
 (BGBl.  I  S.  1768)  ist  §  13b  Absatz  2  ErbStG  um  einen
 Satz  7  ergänzt  worden.  Damit  sollte  sichergestellt  werden,
 dass  junges  Verwaltungsvermögen  einer  nachgelagerten  Be-
 teiligungsstufe  anteilig  als  (normales)  Verwaltungsvermö-
 gen  der  die  Beteiligung  haltenden  Kapitalgesellschaft  be-
 handelt  wird.  Die  Regelung  begegnet  also  unerwünschten
 Gestaltungen,  mit  denen  Steuerzahler  bisher  versucht  hat-
 ten,  die  negativen  Folgen  der  steuerlichen  Nichtbegünsti-
 gung von jungem Verwaltungsvermögen zu umgehen.

 Dennoch  ist  mit  R  E  13b.19  Absatz  4  Satz  3  ErbStR  2011
 eine  Deckelung  auf  den  Wert  der  Beteiligung  vorgesehen.
 Dies  entspricht  nicht  der  in  §  13b  Absatz  2  Satz  4  ErbStG
 vorgesehenen  Division  eines  Bruttobetrags  (Verwaltungs-
 vermögen)  durch  einen  Nettobetrag  (Wert  des  Betriebsver-
 mögens).  Dabei  können  sich  –  rein  rechnerisch  –  Quoten  er-
 geben,  die  100  Prozent  übersteigen.  Da  es  sich  insoweit  nur
 um  eine  Rechengröße  handelt,  die  immer  dann  zu  steuerli-
 chen  Konsequenzen  führt,  wenn  die  Quote  von  50  Prozent
 überschritten  ist,  ist  kein  Anlass  erkennbar,  hinsichtlich  des
 jungen  Verwaltungsvermögens  von  nachgelagerten  Beteili-
 gungsstufen anders zu verfahren.

 Die  Deckelung  auf  den  Wert  der  Beteiligung  darf  nicht  bei
 der  Berechnung  der  Quote  des  Verwaltungsvermögens  er-
 folgen,  sondern  lediglich  beim  Ansatz  der  Bemessungs-
 grundlage.  Nur  so  können  unerwünschte  Gestaltungen  zu
 Steuerumgehungen erfolgreich vermieden werden.

 Zu Nummer  3

 Zu §  37 Absatz  8 – neu –

 §  37  Absatz  8  –  neu  –  ErbStG  regelt  den  zeitlichen  Anwen-
 dungsbereich  des  geänderten  §  13b  Absatz  2  ErbStG.  Die
 Änderung  soll  erstmals  auf  Erwerbe  angewendet  werden,
 für  die  die  Steuer  nach  dem  Tag  des  Gesetzesbeschlusses
 durch  den  Deutschen  Bundestag  entsteht.  Damit  sollen  die
 missbräuchlichen  Gestaltungen  so  zeitig  wie  möglich  ver-
 hindert werden.

 Zu Artikel  10  (Änderungen  zur  weiteren  Verkürzung
 der Aufbewahrungsfristen
 nach dem Handelsgesetzbuch,
 der Abgabenordnung
 und dem  Umsatzsteuergesetz)

 Die  Aufbewahrungsfristen  nach  §  147  Absatz  3  Satz  1  der
 Abgabenordnung,  §  14b  Absatz  1  Satz  1  des  Umsatzsteuer-
 gesetzes  und  §  257  Absatz  4  des  Handelsgesetzbuchs  (hier
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Gesamtherstellung: H. Heene
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgese
nur  für  Buchungsbelege)  werden  nach  Artikel  10  ab  2015
 auf sieben Jahre verkürzt.

 Zu Artikel  11 (Inkrafttreten)

 Zu Absatz  1

 Der  Absatz  bestimmt,  dass  die  in  dem  vorliegenden  Ände-
 rungsgesetz  vorgesehenen  Änderungen  grundsätzlich  am
 Tag nach der Verkündung in Kraft treten.

 Zu Absatz  2

 Die  Änderungen  des  §  32  EStG  sowie  des  §  2  BKGG  treten
 mit  Wirkung  vom  1.  Januar  2012  in  Kraft.  Damit  wird  si-
 chergestellt,  dass  Kinder,  die  bereits  einen  anderen  Dienst
 im Ausland leisten, berücksichtigt werden.

 Zu Absatz  3

 Die  Änderungen  des  §  4  Nummer  16  Satz  1  Buchstabe  j,  k,
 l,  Satz  2,  Nummer  20  und  25  UStG  treten  am  1.  Juli  2013  in
 Kraft.

 Zu Absatz  4

 Artikel  10  (Änderungen  zur  weiteren  Verkürzung  der  Auf-
 bewahrungsfristen  nach  dem  Handelsgesetzbuch,  der  Abga-
 benordnung  und  des  Umsatzsteuergesetzes)  des  Gesetzes
 tritt am 1.  Januar 2015 in Kraft.
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